
Römisch-punische Verträge.

Der erste Vertrag, welchen Rom und Carthago mit einander
gesohlossen haben, fällt nach Diodor XVI 69 und Orosius III 7 in
das Jahr der Stadt 406; Polybios III 22 dagegen, welcher die
Urkunde in griechischer Uebersetzung mittheilt, setzt ihn in das
erste der Republik, 245 d. St. Hat Polybios Recht, dann ist es
um die Verlässigkeit der ölmehin trübe genug fliessenden römischen
Ueberlieferung für die Zeiten vor dem gallischen Brande völlig ge­
schehen: denn mit dem Inhalt der Urkunde steht diese in unver­
söhnlichem Widerspruch. Der Vertrag weiss die meisten Latiner­
städte in Abhängigkeit von Rom, während den Annalen znfolge
die Latinel' bei der Vertreibung der Tarquinier das Bundesverhti.U­
niss zu den Römern gelöst, einige Jahre später aber ein neues auf
dem Fussa der Gleichstelhmg eingegangen haben. Küstenstädte
der Latiner sind in der Urkunde Laurantum, Ardea, Antium, Circeji
und Terracina, aber die Ueberlieferung kennt im J. 245 nur Volsker,
keine Latiner, in Antium sowohl als in TerraCina und dieser Stadt
gibt sie für die ganze Dauer des volskischen Besitzes den Namen
Anxur. Hat Polybios, was ungewiss ist, das genannte Datum der
Urkunde entnommen, 80 sinken nicht nur diese Angaben der An­
nalen, sondern auch die VOl1 drei aufeinander folgenden Inhabern
des einen Consulats (Brutus, Lucretius, Horatius) und zweien des

(Collatinus, Publicola) zu werthlosen Sagen herab: denn
Polybios sind die Consuln, unter welohen der Vertrag ge­

schlossen wird, Brutus und Horatius. Nm· die mal'itime Bedeutung,
Rom im Vel·trage bereits hat, die Ueberlieferung aber in

Zeit des Brutus Doch nicht kennt, Hesse sich auch mit ihr
die/ Annahme in Einklang bringen, dass Rom durch seine

über Antium und andere einen lebhaften Seeverkehr
treiibellde Kustenstädte allch uber eine Flotte verfügte. '

Rhein. MlllJ. f. Ph:ilol. N. F. XXXVII. 11
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FÜr die Nel1eren ist lange Zeit die Autorität des Polybios
massgebend gewesen, sie haben die römisohe UeberIieferung ihr
entsprechend corrigirt, im Uebrigen aber BO gut oder so
schlecht es eben gehen wollte, aufrecht erhalten, also eine Art
Oontamination geübt, bis endlich Th. Momrnsen, römische Chrom)­
logie p. 320-325, mit diesem unmethodischen Verfahren ent·
sohieden brach und auf verschiedene Gründe gestützt sich dahin
aussprach, dass die Datirung des P9lybios nicht urkundlich und
wahrsoheinlich auch irrig sei. Seina Darlegung billigten und er­
weiterten Aschbach, Ahd. Sitzungsber. Wien 1859 p. 442-448
und Arn. Schäfer, Rhein. Mus. 1860 p. 396-7. 1861 p. 288-290;
Widerspl'uch erfuhr sie zuerst v,on Em. Müller, Verhand!. der
XX. Philologenversammlung p. 79-92, dann in tief eingreifender
Weise von Nissen, Fleckeisens Jahrb. 1867 p. 321-332, welchem
sich, mit Ausnahme von Clason, röm. Gesch. I 96-114. Ir 154-160,
alle Späteren angeschlossen haben, in eingehenderen Auseinander­
setzungen Wende, ProgI'. der Kortegarnschen Realschule, Bonn 1876,
Vollmer im Rhein. Museum 1877 p. 614-626, zuletzt Meltzer,
Gesch. d. Karthager I 172 ff. Die von diesem ausgesprocllene An­
sicht, dass die Controverse nunmehr abgeschlossen und zu Gunsten
des Polyhios entschieden sei, können wir aus mehreren GrUuden
nicht theilen, besonders nicht, weil gerade der Factor,
welcher besser geeignet ist über die Zeit der VOll dem Vertrag
vorausgesetzten Verhii.ltnisse aufzuklären als dies viele von den
beiderseits ins Feld geführten Argumenten wegen ihrer 'eigenen
Unsicherheit vermögen, am wenigsten zu diesem Zwecke verwendet
worden ist. Die Betrachtung der punischen Geschichte nämlich
lehrt, dass Cal'thago zur Zeit des Brntua die in der Urkunde an­
gegebene Henschaft über Sardinien und Sicilien noch nicht be­
seSSEln hat; daran hat As~bach erinnert, aber ohne den That­
bestand eingellend zu erörtern, und Meltzer, welchem derselbe
nicht verborgen bleiben konnte, überträgt nur das von Andem an
der römischen Geschichte geübte Verfahren auf die carthagische,
indem er sie aus den im Sinne des Polybios datirten Angaben der
Urkunde zu corrigiren sucht.

Wenn wir von diesem Argument einstweilen absehen und die
andern bis jetzt für und wider Polybios aufgeführten näher be­
trachten, so finden wir, dass auf heiden Seiten nur je eines vor­
handen ist, welches der gegnerischen Ansioht ernstliohe Schwierig­
keiten bereitet: die anscheinend auf Fehlen einer urkundlichen Da­
tirung hinweisende Besohaffenheit der von Polybios zwei l\ndern
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römisch-punischen Verträgen gegehenen Zeithestimmung auf der
einen Seite, die Behauptung der Nothwendigkeit, Vertragsurkunden
im Text zu datiren, auf der andern; die übrigim sind theils unter­
geordneter, theils zweifelhafter Natur. Selbst wenn, was viele
(darunter Gegner der polybisohen Datirung) bestreiten, Diodor,
wie Mommsen wiIl, sein Datum des ersten Vertrags dem Fabius
Pictor entlehnt hätte, würde doch. die Autorität dieses ältesten
römischen Annalisten hinter dem Erweis, dass Polybios sein Datum
in der Urkunde vorgefunden hat, zurücktreten müssen; dass ferner
zur Zeit Polybios noch Urkunden aus der Anfangszeit der Re­
publik vorhanden waren, hat Mommsen andern Orts selbst einge­
räumt; endlich der Grund, welchen er von der Zählung der spä­
teren Verträge hernimmt, wird dadurch hinfällig, dass diese sich
auch hei der polybischen Datirung des ersten erklären lässt. Die
Anhänger des Polybios haben nicht nur dal'auf hingewiesen, son­
dern auch ein Mommsens für sich geltend m~chen

können: die Unmöglichkeit, die Entstehung des polybisc11en Da­
tums (seine Irrthümlichkeit vOl'ausgesetzt) zu erklären. Für ganz
unmöglich zwar halten wir das nicht; aber ein wirklioh nachge­
wiesener Fehler wird auoh duroh seine Unerklärbarkeit nicM in
das Gegentheil verwandelt und es wäre das auch nicht der ein­
zige Fan dieser Art. Grössere Bedentung beansprucht ein anderer,
von Nissen zur Sprache gebrachter Punkt. Erst in der zweit.en,
noch nicht in der ersten der sieben von Polybios gelesenen und
ihrem Hauptinhalt nach mitgetheilten Urkunden römisoh-punischer
Vertl'äge wird den Römern die Colonisation Sardiniens verboten,
i):n Stadtj. 368 aber haben sie dort eine Colo~ie gegründet (Diod.
XV 27); also scheint die erste 245 abgefasst und der 406 ge­
schlossene Vertrag ein späterer zu sein. Hiegegen eripnern wir;
dass der Text des Polybios an der Stelle, wo jenes Verbot steht,
anerkannter Massen verdorben ist, und es wird sich zeigen lassen,
dass die Heilung derselben eben in del' Aenderung des eine Grün­

anzeigenden Wortes zu suchen ist. Ein besonderes Gewicht
endlich der Angabe des Polybios über die alterthümliche

8Uira(lbe der ersten Vertragsurkunde zuzukommen: sie wurde erst
seiner Zeit ans Tageslicht gezogen nnd die besten Kenner (Ot

konnten einige Ausdrüclte nur mit Mühe deuten.
darf gleich hier erinnert werden, dass das UrtheiI auch der

i1detste~ Römer über sprachgesohichtliche in einer Zeit,
welcher dort das Sprachstudium überhaupt noch nicht blühte,
competentes nicht genannt werden kann.
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Was die Datirung von Vertragsurkunden betrifft, BO ist
gegen Mommsen, welcher den Gebrauch sie beizufügen auf Grund
zweier Aktenstücke für das siebente Jahrhundert der Stadt zugibt,
für die früheren Zeiten aber die Nothwendigkeit dieser Beigabe
bestreitet, auf den Bundesvertrag des Consuls Cassius mit den La­
tinern 261 (Liv. H 33) und den der Consuln von 310 mit Ardea.
(Liv. IV 7) verwiesen worden. Da.ss die Datirung jedesmal ange­
bracht wurde, folgt auch hieraus nicht; dazu bedürfte es entweder
eines das Herkommen oder die Vorschriftsmässigkeit erllärtenden
Zeugnisses oder, da dieses nicllt vorhanden ist, die Noth­
wendigkeit der Datirung beweisender Grlinde. Auch diese dürften
sich schwer auffinden lassen. Die Aufnahme des Datums in den
für beide Theile gleichlautenden Text eines Vertrags Boll durch
die gemeinsame Beurlmndung der Abschlusszeit einer etwaigen spä­
teren Ableugnung derselben vorbeugen. Dies war nothwendig und
zweckmässig bei Privatverträgen : nothwendig, weil bei dem Ab­
schluss meist nur wenige, manchmal gar keine Zeugen zugegen
waren und später deren Abwesenheit oder Niehtvorhandeullein zur
Ableugnung benutzt werden konnte; zweckmässig dellswegen, weil
über den Parteien das Gericht und der Staat stand, welcher den
abtrünnigen Theil zur Erfüllung seiner Pflicht zwingen konnte.
Auf Handels-, Freundsohafts- und Bundesverträge von Staaten
traf beides nioht zu. An den Wohlthaten wie den Lasten der­
selben nahmen sofort viele Personen, ja viele Gemeinden Theil;
nieht minder viele Personen und Gemeinden, welche von den
Rechten und Pflichten jeuer duroh ihre politische Eigenschaft aus­
geschlossen, in einem sei es engeren oder entfernteren Vel'hältnisll
als jene zu einer der beiden Verhagsparteien stehend oft genug
Gelegenheit fanden ihre Stellung mit der von Rom und Carthago
einander und den Bundesgenossen zugestandenen zu vergleichen,
konnten als unparteiische Zeugen dienen, der Abschluss
Verträge wurde daher alsbald bekannt und das Datum selbst
die Theilhaber derselben in den Protokollen, welche die
Staaten für sich aufnallmen, in den amtlichen Aufzeichnungen z.
des römisohen Oberpontifex festgestellt. Andrerseits wUrde,
einer d~r beiden Hauptpaoiscenten abtrünnig werden wollte,
die Datirung nichts genutzt haben. Die Gewähr
Erfüllung der eingegangenen Verpfliohtungen in dem bhlibl3nd,eni
Genuss der gewonnenen Vortheile; waren diese nicht
reiohbar oder nöthig, tl'at überhaupt eine grosEle
Veränderung ein, welclle dem einen Thei! den Vertrag



Römisch-punische Verträge. 167

Laat machte, so gab es nur noch das Mittel der Gewaltan­
wendung.

Von den Vertragsurkunden bei Thukydides sind nur zwei im
eigentlichen Sinne datirt, die über den 50jährigen Frieden des
Nikias Thukyd. V 23-24 und der letzte der drei Bundesverträge
zwischen Sparta und Persien VIn 58; trein Datum haben das
fünfzigjährige Bündniss Athens und Spartas V das hun·
dertjähl'ige zwischen Athen, Argos, Mantineia und Elis V 47 und
die zwei ersten spartanisch-persischen VIII 18; 37. Nicht das Jahr,
den wesentlichsten Bestandtheil einer Datirung, sondern bioBs Mo·
nat und Tag des Waffenstillstandes zwischen Athen und Sparta
enthält die Urkunde IV 119, weil seine Wirkung mit demselben
beginnen und genau ein Jahr darnach aufhören soll. Aehnlich
scheint der Grund der Datirung des Nikiasfriedens darin zu liegen,
dass alljährliche Bestätigung vorgeschl'ieben wird ohne Angabe
ihres Termins, der also durch die Datirnng angezeigt ist. Der
fünfzigjährige Bundesvertrag soll gleichfalls von Jahr zu Jahr er­
Deuert werden, als Termin dieses Aktes sind aber die attischen
Dionysien und die lakonischen Hyakinthien angegeben; ebenso soll
das hundertjährige Bündniss alle zwei Jahre erneuert werden,
einmal 10 Tage vor den Olympien, das< andre Mal 30 Tage vor
den Panathenaien. Damit ist der Grund warum diese
zwei Verträge im umgekehrten Verhältniss zum Nikiasfrieden nicht

aber mit einer Zeitbestimmung der Erneuerung ausgestattet
Die persisch-spartanischen Verträge sind in kurzer Zeit

einander, der letzte spätestens 8 Monate nach dem ersten,
3 nach dem zweiten ausgefertigt worden; da empfahl es sich

die Datirung ihn als letzten, die vorausgegangenen auf­
hElbellde,n zu kennzeichnen: der zweite ,wurde einige Zeit vor der

usfahrt der peloponnesischen Flotte nach Asien geschlossen, welche
. e Wintersonnwende 412 stattfand (VIII 39), der dl'itte im

11; das 13. Jahr des Dareios aber, nach welchem dieser
begann, wie anderswo wird, um December 412,

zweite Vertrag fiel also wahrscheinlich noch in das zwölfte.
bios selbst theilt eine einzige Urkunde vollständig mit, die des
esvertrags zwischen König Philippos und Hannibal (VII 9):
sie enthält kein Datum, aus den Namen dieser zwei Männer,
e sie enthält, ersehen wir nur ungefähr die Zeit des Ab·

IUBses. /
Von den sieben römisch-punischen Vertragsurkunden fehlt

zwei er!lten, am ausführliohsten ausgeschriebenen der die Eides·
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leistung betreffende Artikel (III 25, 6). Polybios könnte also wohl
auch am Anfang die Datirung weggelassen haben, aber daraus,
dass er die Zeit der zweiten (von der in der Zählung an zweiter
Stelle liegenden Andeutung abgesehen) gar nicht, die der dritten
nur allgemein bestimmt, hat l\iommsen den in der That nahe lie­
genden Schluss gezogen, dass er für diese wenigstens keine Jahr"
angabe gefunden haben kann. Nissen erinnert hiegegen an den
Umstand, dass Polyhios bis auf den ersten punischen Krieg, d. i.
den Anfang seiner Geschichte herab keine einzige römische, sondel'n
nur hellenische Datirung gibt, und erklärt die mit dem ersten Ver­
trag gemachte Ausnahme aus dem hohen Interesse, welche dessen
Datum fth' jeden Forscher alter und neuer Zeit haben musste.
Diese Entgegnung wäre befriedigend, wenn Polybios die zweite
Urkunde griechisch datirt hätte; die Frage, warum er sie nicht
datirt, ihre Zeit auch nicht einmal annähernd· bestimmt hat, wird
dadurch nicht gelöst. Dass übrigens Polybios grundsätzlich rö'
mische Datirungen für diese Zeiten vermieden habe, geht aus ihr
um so weniger hervor, als der redselige Geschichtschreibel' über
seine historischen Grundsätze sonst nicht so schweigsam ist, wie
er es in diesem Fall gewesen sein würde, und angenommen er habe
jenen Grundsatz gehabt, so konnte er ihm ja unbeschadet des
hoben Interesses auch hier treu bleiben, um so mehr als er eine
hellenische Datirung der ersten Urkunde (28 Jahre vor der sala­
minischen Schlacht) neben der römischen gegeben hatte und sich
nun an sie anlehnen konnte. Wusste er, dass der zweite Vertrag
nioht weniger als 160 Jahre nach dem ersten abgeschlossen war,
so hätte ihn das doch wohl bestimmen können, dies hervorznheben.
Was hielt ihn ab, bei der zweiten Urkunde zu thlln, was er II 18 [.
in nicht weniger als zehn Fällen ~ach einander gethan hat, und
ihre Zeit durch Angabe des Jahrabstands von dem Datum der
ersten zu bestimmen1 Er timt dies vielmehr desswegen nicht, weil
ihm die Urkunde weder im Praescript eine Datirung noch im
Haupttext ein Zeitmerkmal darbot. Dass die Namen der Commln
wenigstens nicht ganz aus der Urkunde herübergenommen sind,
muss auch ,Nissen zugestehen; gegen die Beobachtung Mommsens,
dass die Cogllomina in Urkunden der früheren Zeit nicht beige­
geben werden, verstösst die Benennung Leukios Junios Brutos:
hat Polybios sie, wie Nisllen anzunehmen sich genöthigt sieht, aus
der Pontificalta.fel entnommen, so sollte man zunächst denken, er
müsste auch das Cognomen des HoratiuM heriibergenommen haben;
in der Pontificaltafel aber stand, wie aus der ausnahm/dosen Deber-
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eiuatimmung der literarischen Uebei-lieferung erhem, Horatius Pul~

villus als Nachfolger, nicht als College des Brutus ver2ieichnet,
und das müsste ihn doch etwas stutzig gemacht haben; dass er
diese Tafel nioht angesehen hat, ist schon aus seiner anerkannt fal­
schen Angabe über Brutus und Horatius als Dedicatoren des 00.­

pitolinisohen Heiligthums zu ersehen; urkundlicher (Liv. VII 3, 8)
und zugleich allgemeiner Ueberlieferung zufolge ist dieses von Ho·
l'atius allein eingeweiht worden; es lässt siol. daher bloss annehmen,
dass Polybios' Aogaben über heide Consuln seinem Kopfe, der
mangelhaften Erinnerung an mündliche Mittheilungen seiner rö­
mischen Berather entsprungen sind.

Seine Zeitbestimmung der dritten Urkunde ist nicht sowohl
allgemein als vielmehr geradezu falsoh zu nennen, also dem Ver­
tragstext nicht entlehnt; hätte dieser eine Datirung euthalten, so
würde er vor· dem Irrthum bewahrt worden sein, weloher III 25, 1
zu lesen ist: .t!Mi'lJ'UXÜ:v; 1lowvnat oVI'9fp,ar; 'Pwp.a'im XaitX -dj'l' IIvf!­
(lov oux{Ja(jLp 1lQo 1'ov ovo.~oaa9'aL 'rovr; KaQ)'.JJoovlovr; 7:0V 1l8(J1 .ijr;
~Lxt/Alar; nOf..lifWV, d. h. während der Ueberfahrt des Pyrrhos aus
Epirus ist nach seiner Ansicht der Vertrag geschlossen worden.
Da Bioilien im Vorhergehenden nur in Verbindung mit vielen an­
dern Namen genannt ist, so haben wir "",v IIv((Qov oul,parup in
dem Sinne aufzufassen, welcher dem Ausdruok schlechthin als Be­
zeichnung der Epoche der Kriege des Pyrrhos jenseit des ionischen
Meeres zukommt, also wie II 20 .ai'ia (1VVs{Jalv6 .(ii iplup npoilipoP
e7:lit IIt,((/t0v OUtß&GEWr; als Bezeichnung seiner ersten Fahrt
nach Italien. Diese fand aber zwei römisohe Jahre vor dem Ab­
schluss des Vertrages statt, unter den Consuln von 473 und zwar
noch vor Ende Winters 280 v. ChI'. (Dio Cass. Ir. 40, 6 ovos TO
saft Sf.tliWEP; Zonar. VIII 2). Dass Polybios bei oux{JaaLv nioht an
Bioilien gedacht hat, geht aus den nächsten Worteu hervor: in
jenem Falle würde er nara 1:~1' IIv{J{Jov lilr; ::ELlCsllav OUt{JUOLV nqo
.oii 1JVcn;~oao9"aL .ovr; Ka(()'.JJrfcwlovr; 1:01' nE{Jl av.~r; nolEfU))! ge­
schrieben haben. In der (t:urch die Thatsachen selbst für das
drittel Jahrhundert v. ChI'. keineswegs gereohtfertigten) Voraus-

1 Er lässt die Römer zweimal naoheinander, in zwei versohie­
denen Jahren. Rüstungen gegen die Gaisaten beschliessen und aus·

was blass 529/225 ist (Philol. XXXIX 79), und in dar
Geschiohte des ersten punischen Krieges ist ihm ein ganzes Jahr abhanden
gekommen (Bröcker, Untersuchungen p. 109 ff.). Nooh im Anfang dos
hannibalischen Krieges begegnen uns Fehler, wie utxranoeE, 1II 106, 1
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setzung, dass Polyhios in der römischen Geschichte keinen Ana­
chronismus begangen haben kann, pflegt man die< Ueberfahrt' auf
Sicilien zu beziehen; auf die dort zu erwartende Landung des
Königs war der Vertrag allerdings mitberechnet, aber der Fehler
des Polybios wird dadurch nur geändert, nicht gehoben. Denn
"ara 1:~V otcipar.nv hat, wie Grammatik und Lexikon lehrt, nicht
die Bedeutung von T€8f!t ..~v OUl.puaw: die Praep. "ara heisst zur
Zeit, während eines Vorganges; zwischen dem Vertrag und der
Ueberfahrt aber lag ein längerer Zeitraum: nach dem Abschluss
des Vertrags nahmen die PUDier 500 römische Soldaten auf ihre
Schiffe, fuhren mit ihnen nach Rbegion und begannen die Stadt
zu belagern; nachdem mehrere Stürme abgeschlagen worden waren,
standen sie von der Belagerung ab, blieben aber in der Meerenge
und lauerten auf die Uebedahrt des Königs (Diodor XXII 7, 5).

Die hie und da behauptete grosse Unsicherheit der Ohrono­
logie des Pyrrhoskrieges ist ein Traum: Droysen hat es nur ver­
säumt, die Data über das römische Amtsneujahr dieser Zeit zu be­
nützen. Der Vertrag wird allgemein und mit Recht in d. Stadtj. 475
gesetzt, die Fahrt des Pyrrhos aber fand 476 statt, etwa im
Juli 278 v. Chr., Diod. XXII 4 sv ']1:f1.Alq S'nolt1P.Et ~ ovo "(J,~

p.ijvar; n)aaaQur; (von Mitte März 280 ab gereohnet), nach den rö­
misohen Quellen unter dem zweiten Oonsulat des Fabricius. Nooh
474 treten die Consuln nach dem 10. Juli (280 v. Ohr.) ins
seit c. 478 hat durch einen vorzeitigen Abtritt die Amtsepoche
sich auf den 1. Mai verfrüht, Mommsen r. Chrono!. p. 102; man
darf noch hestimmter sprechen und die alte Epoohe auf den
15. Juli, den Beginn der neuen in 476 (röm. Stadtaera p. 175 ff.)
setzen. Nach der Schlacht von Asculum, welche im Spätsommer
oder im Herbst 279 v. ChI'. stattgefunden hatte, kam die Ge­
sandtschaft aus Sicilien, welohe den König um Hülfe gegen Oar­
thago bat (Plut. Pyrrh. 22); schon früher war ein gleiches Gesuch
an ihn, aber vergeblich, ergangen {Diod. XXII 7, a. Droysen

als Titel des Prodictators Fabil1s und des mit selbständigem Impel~ill11ll

ausgestatteten Reiterobersten Minucius, ferner die unverdiente Rüge
gegen Bosilos nnd Chaireas, welche von der Sitte Knaben in die Senats­
sit:mrlgen als Zuhörer gehen zu gemeldet hatten (lU 20, S, vgl.
mit Cato bei Gelliul! I 23). Dass er die Einnahme Roms durch die
Gallier n 18 mindestens vier Jahre setzt als I 6 (römisch-grie­
chische Synchronismen. Akad. Sitzungsb. München 1876. I 531 ff.) wird
jetzt auch VOll Mommsen. Niese und Seeck zugegeben.
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Epig. 1, 162); di,e Punier selbst, waren schon lauge auf sein Kommen
gefasst (Just. XVIII 2, 4). Livius epit. 13 meldet den Absohluss
des römisoh-punisohen Bündnisses nach der Schlacht von Asculum
und vor dem Mordanschlag des Arztes, welcher in den Anfang des
zweiten Consulats des Fabricius fällt. Dieser befand sich bei der
Abfahrt des Pyrrhos, welcher die Verhandlung 1 und der Abschluss
einesWatrenstillstandes vorausgegangen wa.r, etwa zwei Monate im
Amt; das Bündniss gehört demnach dem Jahr seiner Amtsvor·
gänger an, vermuthlich dem Wiuter (279/8) als der Jahreszeit
diplomatischer Verhandlungen; seit Beginn des Friihjahrs 278
musste die Meerenge beaufsichtigt werden, die freie Zeit bis zum
Ersoheinen des Königs benutzte man zur Belagerung von Rhegion
und als diese aufgehoben wurde, verging noch einige Zeit bis zum
Eintritt des erwarteten Ereignisses.

Seine Zeitbestimmung der dritten Urkunde hat also Polybios
Dioht einer in derselben angebrachten Datirung entnommen: denn
diese würde ihm ein anderes Stadtjahr als das der Ueberfahrt des
Pyrrhos an die Band gegeben haben; er las in ihr den Namen
desPyrrhos und schloss daraus, dass sie während jenes Vorganges
abgefasst worden sei. Römiscbe Annalen bat er weder für diese
Doch für die zwei ersten Urkunden eingesehen2: diese wUrden das
Datum aller .drei angegeben und ihn betreffs der ersten, deren
Zeitbestimmung er so ausführlioh vorträgt, zu einer Polemik ver­
anlasst haben. Polybios besitzt keine aus umfassenden eigenen
Studien der römisohen Quellen hervorgegangene lebendige und zu­
sammenhängende Detailkenntniss der römischen Geschichte früherer
Zeit i. die Einleitung, welche seine ersten Bücher bilden, ist naoh
seinem eigenen oft wiederholten Geständniss nur Compilation (Rhein.
Mus. XXXIV 98) und zeigt in Folge dessen an verschiedenen
Stellen Fehler ähnlicher Art wie Diodor, Livius und andere nn·
selbständige Erzähler (Philol. XXXIX 76-81). Fabius Pictor ist
der einzige Römer, welchen er nachweislioh dort benutzt; aus

l Eröffnet naoh del' berühmten Mittheilung des Vergiftungsplanes,
Droysen Epig. I, 159. 166.

2 Die Annahme, dass Polybios seine Kenntniss der Urkunden
einem römischen Werke, etwa den Originl:'s des Cato verdanke, ist von
Nissen, Clason, Wende mit Gt'ünden bestritten worden; für
Mommsen ist sie auoh nm' eine Consequellz der Ansicht, welche er sich
über das Verhältnills der Zählung der Verträge in den Annalen zu der
polybisohen gebildet hat.
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diesem stammt seine Geschichte des ersten punischen und des 68i­
satenkriegs. Für die römisch-gallischen hat er bis 280 v. Ohr.
den Timaios, von da bis zum Gaisatenkrieg 225 den Seilenos oder
einen andern Griechen ausgeschrieben. Den Pyrrhoskrieg kennt
er, wie sich erweisen lässt, nur aus Timaios. Wenige Oapitel nach
dem auf den Pyrrhosvertrag bezüglichen ermahnt er (lU 32) das
Publicum, sich VOll dem Ankauf und Studium seines Werkes, nicht
durch den hohen Preis und grossen Umfang desselben abschrecken
r,u lassen:' die Erwerbung und Lekt.üre dieser 40 BÜeher falle
immel' noch leichter als die einer Menge Einzelwerke, klar und
übersichtlich seien darin die Vorgänge in Italien, Sicilien und
Africa zusammengestellt seit deI' von Timaios beschriebenen Zeit
des Pynhos (ano r;1j~ l'wjJ "ara lIv(J(!ojJ .[mo Tt/ta/ov aVrr(]utp$vrwv
lC(t"/?WV l~r~a6w'.;) bis zum Falle Carthagos, Timaios aber hatte
nicht so viel Anlass wie die Annalisten, von den römisch-punischen
Verträgen zu sprechen.

Die zweite und dritte Urkunde des Polybios hatte sioher
keine Datirungj dass diese auch der ersten g'efehlt hat, ist Dach
dem bisher Gesagten wenigstens wahrscheinlich und im Weiteren
wird es sich noch klarer herausstellen, Wenn er sie in kategorischer
Form einem bestimmten Jahre zutheilt, so ist darauf kein höheres

.Gewicht zu legen als auf seine ebenso bestimmte und doch falsche
Verlegung der dritten in die Zeit der Pyrrhosfahrt und auf so
manche Angaben der Alten, welche eine für wohlbegründet gehal­
tene Vermuthung in dieselbe Form gekleidet enthalten. Die Ur­
kunde in so frühe Zeit zu rücken wurden seine römischen Rath­
geber, wie uns scheint, durch denselben Grund veranlasst, der
vielen Neueren besonders imponirt hat, durch das vermeintliche
hohe Alter der Sprache, in welcher sie abgefasst war. Die Blüthe
des Begründers der lateinischen Sprachkunde, des AeHus Stilo,
fällt erst nach der Zeit des Polybios; die Freunde desselben können,

I auch wenn sie die höchste für damals annehmbare Kenntniss b6­
'sessen haben, doch nur als schwache Dilettanten angesehen werden;

die hier einschlagenden Studien, welche man anstellen konnte,
haben die Urheber der von Polybios angegebenen Zeithestimmungen
jedenfalls nicht angestellt, sie haben nicht einmal die vorhandenen
Geschichtswerke befragt; aber auch wenn sie die Sprache der we­
nigen aus der ältesten Zeit vorhandenen Aktenstücke verglichen
hätten, wül,den sie bei dem gänzlichen Mangel sprachwissenschaft­
licher und spl'achgeschichtlioher Kenntnisse schwerlich zum Ziele
gelangt sein. Was ihnen zunächst einfallen musste, wenn sie über
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das sprachliche Alter der schwierigen Urkunde nachdachten, war
die VergJeichung mit den Zwölftafelgesetzen, welche jeder von
ihnen in der Schule auswendig gelernt hatte: eben in Folge dieser
Sitte aber hatte, wie Mommsen, unterital. Dial. p. 32 treffend
auseinandersetzt, der Text derselben sich allmählich eben so mo·
dernisirt wie die lutherische Bibelübersetzung; fiJ!:irt wurde der­
selbe, durch das Erscheinen von Commentaren, deren .ältester von
S. Aelius Catus Consul 556/198 herrührte. Ein Text aus .einer
150 Jahre vor der des Catus liegenden Zeit durfte ihnen schon
erheblich älter als die Decemvirngesetze erscheinen; ihn in das
Zeitalter der Könige zu set,zen, das kaum 60 Jahre vor diesen ab­
gelaufen war, hielt nur eines ab: der Umstand, dass das römische
Volk selbst, nicht ein König als Paciscent auftritt. Also musste
er in der allernächsten Zeit abgefasst sein; und zwar, wozu eine
andere Erwägung rieth, unter Brutus. Alter völkerrechtlicher
Grundsatz war es, dass ein mit einem König abgeschlossenes foedus
nur so lange Bestand habe, als derselbe an der Regierung sei
(Schwegler II 195); um wie viel mehr machte sich die Hinfällig­
keit der alten Verträge und die Nothwendigkeit nener geltend, wenn
die Dynastie, ja wenn wie damals die Monarchie überhanpt gestürzt
war; alle Völker, mit denen man in Berührung kam, mussten
sofort zu neuen Verträgen mit der jungen Republik, auf deren
Namen ja keine der vorhandenen Urknnden lautete, veranlasst
werden.
. Warum Polybios dem Brutus den Horatius beigesellt, ver­
rätb der müssige Zusatz III 22, 1 vlfl' Jv ovwJß7j xa:Joli(!w:J-fjlJat

)lai .0 .0V dtor; tt:(!OV .0iJ KanliTwUov. Dieser steht in keinerlei
Beziehung zu der Zeitbestimmung, welche durch mehrfache An­
gaben bestimmtester Art über das Bedürfniss jeder weiteren Er­
klärung hinausgehoben ist. Das capitolinische Heiligthum war es,
wo sich das Archiv der Aedilen und damit die Aufbewahrungs·
stätte der Vertragsurkunden befand (lU 26, 1); also war dieses
schon von Horatius eingeweiht, als die eben abgefasste Urkunde
in Verwahrung gegeben wurde; unter den Schutz der Gottheit
eines andern Tempels gestellt würde sie dort auch verblieben sein.
Von solcher Art mögen die Erwägungen gewesen sein, auf welcbeu
die polybische Datirnng beruht; die Schwäche derselben und die
mit ihnen verbunc1ene Verkennung geschichtlicher Thatsachen liegt
auf der ,Hand, aber wir haben es mit Versuchen von Laien zu
thun, welche in historischer Kritik und philologischer Exegese un­
geübt auch die zu Gebote stehenden Hülfsmittel aurznfinden nicht
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geschickt waren. Dass wir dem griechischen Geschichtllchreiber
und seinen Freunden mit diesem Urtheil nicht zu nahe treten,
dürfte aus zwei von jenem mitgetheilten Erklärungen hervorgehen,
welche vor Meltzer nur von wenigen in das rechte Licht gestellt
worden sind. Nach Pol. III 23, 2 !!ind es römische Iiriegsschiffe,
welchen der Vertrag verbietet über das Schöne Vorgebirge hinaus
<gen Süden> 1 zu fahren, und der Zweck diese!! Verbots ist Dach
seiner 'Ansicht (riJ, Eftol ooxE'i), den Römern die Kunde von dem
Reiohthum der Byzakitis und der Syrtenküste vorzuenthalten. Die
Urkunde selbst aber spricht nicht von < langen Schiffen', sie ver­
bietet den Römern schlechthin die Fahrt über das Vorgebirge
l1illll.UB, wobei in erster Linie an Kauffahrer, in zweiter an 001'­
aaren gedacht ist; sie gibt ferner die Himmelsgegend nicht an,
auch diese hat Polybios in den Text hineingelesen, dabei aber den
groben, das Verbot der Fahrt zum punischen Libyen, wo zu han­
deln der Vertrag vielmehr erlaubt, involvirenden Irrthum begangen,
ETdxEwa TOV xaAov J,x{lW7:tj{ltov auf die Fahrt nach < Süden' anstatt
auf die nach (Norden>, d. i. nach dem Eldorado, dem
Silberland am Strome 'fartessos zu beziehen. Auch an diese falschen
Behauptungen würde man wegen des Indicativs, in welchem sie
vorgetragen sind, und an die irrige Vermuthung über den Zweck
des Verbots wegen der Autorität ihres Urhebers glauben müssen.
wenn derselbe uns nicht den Einblick in die Urkunde selbst er­
möglicht hätte.

Die Entscheidung der Frage, ob diese 245 oder 406 d. St.,
d. i. 498 oder 340 v. Chr. 2 abgefasst ist, wird nicht allein. aber
8m leichtesten durch die Betrachtung der Machtverhältnisse Oar­
thagos in beiden Zeitpunkten an die Hand gegeben: desswegen

1 Die Himmelsrichtung weit entfernter Oertlichkeiten wird von
den Alten bekanntlich oft ·verschoben. Nach der Byzakitill (Hadrume­
tum) und zur kleinen Syrte fahrt man, wie Polybios sagt, südwärts
vom Schönen Vorgebirge (dem Cap vor DUca und der Mündung des
Bagrada), wir sagen ostwärts; dieses Vorgebirge, von Carthago selbst
nordwestlich gelegen, übersegelt man bei Polybios auf der Route von
da nordwärts, d. h. bei der Fahrt nach den westwärts
Ländern.

2 Nach herkömmlicher Gleichung 509 (Polybio8 508, andere IHO)
und 348 v. ChI'. Zur Rechtfertigung der Reductionen römischer Stadt­
jahre auf vorchrbtliohe, welche weiterhin beigesetzt werden, s. die rö­
mische Stadtaera, Abhandlungen d. bayr. Akad. I. CL XV. Band, 1. Abth.
1879 p. 87-:'180. Auf die Behandlung der vorliegenden Fragen wirkt
diese Differenz nicht ein. .
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weil über diese in deI' Hauptsache, so weit sie für jenen Zweck
in Erwägung kommen, gar kein Streit besteht und die Darstellung
welche in dem verdienstlichen Werke Meltzers gegeben wird,
(hlrch unsere Auseinandersetzung nur theils vervollBtändigt theilB
modificirt wird. Cartbago besit~t laut der von Pol. III 23 hierin
richtig erklärten Urkunde Libyen, d. i. das Land von den Küsten,
der kleinen bis zum Schönen Vorgebirge (Meltzer I 180),
ferner Sardinien und einen guten 'l'heil von Sicilien. In diesen
Ländern dürfen die Römer (und, wie immer hinzuzudenken, ihre
Bundesgenossen) Handel treiben; über das Vorgebirge aber llicht
hinausfabren. In Libyen und Sardinien müssen die Handelsgeschäfte
in Gegenw&l't cines Herolds oder Amtsschreibers abgeschlossen
werden; dafür garantirt der carthagische Staat die Auf
Sicilien soll der römische Händler mit dem punischen gleiclle Rechte
haben.

Sardinien.

Sardinien war 510-498 v. ChI'. noch nicht im Besitz der
Carthager. Meltzer I 198. 178 stellt zwar die Vermuthung auf,
es möchten die altphoinikischen Colonieu Kalaris und Sulkoi sammt
der angrenzenden Küstenebene im Südwesten der Insel damals
schon carthagischer Besitz gewesen sein; abel' diese Ansicht ist
lediglich allS dem polybischen Datum der Urkunde abgeleitet und
steht mit ihr selbst in Widerspruch: denn in diesem Falle würde
Oarthago von Sardinien nicht mehr oder vielmehr noch erheblich
weniger beherrscht haben als von Bicilien, während doch die Ur­
kunde von Sardinien ohne Einschränkung 1 spricht, bei Bicilien
dagegen den Znsatz macht: so weit es die Carthager beherrschen.

Den ersten aber vergeblichen Versuch sich auf der Insel fest­
zusetzen machten die Carthagel' znr Zeit des Kyros: dessen Zeit­
genosse nach Orosius IV 6 war MaIens der FÜhrer dieses Unter­
nehmens, Justin XVIIf 7 cum in Bicilia diu feliciter dimicassent,
translato in Sardiniam hello amissa maiore exercitus parte gravi
proelio victi sunt; propter quod dnoem sunm Maleum - cum

1 Diewildeu Bergstämme im die Br!.laren, Corsen, nier
11. a. haben ihre Unabhängigkeit bis in die Kaiserzeit hinein behauptet
(Strab. y 2, 7); was weder die Punier noch die Römer ahhielt, die
ganze Insel ihr Eigenthum zn nennen. Die Ver~räge, nm welche es
sieh handelt, fassen' überhaupt in erster Linie die Küstengegendell ins
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parte exercitus quae superfuerat exulare iusserunt. Nach MaIeus
kam Mago an die Spitze des punischen Heerwesens und seine
Leitung desselben wird von dem Auszügler des Trogus gerühmt,
aber von Eroberungen nichts gemeldet. Ihm folgten seine Söhne
Hasdrubal und Hamilcar: his ducibus, heisst es XIX 1, 3, Sardi­
niae bellum inlatum; aber wie gegen die Libyer so hatte man
auch auf der Insel kein Glück, § 6 in Sardinia quoque Asdrubal
graviter vulneratus imperio fratri tradito interiit. Dass die Pläne
auf sie vertagt wurden, deutet das Folgende an, wo es heisst, dass
der Untergang Hasdrubals den Fehlden neuen Muth machte, der
lange Krieg aber, welcher sich jetzt entspann, der sicilische ge­
nannt wird.. Dieser begann 490 v. ChI'. (s. Sicilien).

Wann Sardinien punisch geworden ist, hat weder Justinus,
der auf die Insel nicht mehr zu sprechen kommt, oder ein anderer
Schriftsteller angegeben noch ein neuerer ermittelt; wir wollen dies
unten versuchen, vorher aber noch von andern Seiten her beweisen,
dass um 510-498 die Insel nicht punisch gewesen ist. In diesen
Zeiten galt sie den Griechen für reines Barbarenland, für herren­
loses Gut, welches theilweise oder ganz sieb anzueignen völker­
rechtlich gestattet und, weil kein seemächtiger Staat 1 dort seine
Fabne aufgepflanzt hatte, selbst flüchtigen Auswandererschaaren,
welche in der eignen Heimath sich nicbt behaupten konnten, mög­
lich scbien. Nach dem Sturz des Kroisos räth Bias den lonern nach
Sardinien auszuwandern, dort eine grosse Sta.dt zu gründen und
von dieser aus ihre Herrschaft üher die Insel auszubreiten, Herod.
I 170 ti'VO(ttfW'/llj(JHl/ '/l~(JW'/l TS a1lU-(J8wv flSyl(Jl;'fj'/l 1'sfLOfl8'/lOVr; >((tl ?i(l­
X0'/lr:ar; ?iHWll. Der Zusatz flSyÜJ'f'fJ'/l gibt zu versteben, dass es auf
die Erwerbung der ganzen Insel abgesehen ist: denn das fÜr eine
einzige Stadt nöthige Umgebiet würde eine weit kleinere Insel
ebenso gut und mit viel weniger Mübe und Gefahr geboten baben
als eine grosse, auf der unabhängige oder der Besitznabme durch
einen andern, mächtigeren Staat ausgesetzte Gebiete angrenzten.­
Im ersten Jahr des ionischen Aufstandes 499 erbietet sich Histiaios,
wenn 1Iareios ihn aus Susa entlasse, zuerst seine Landsleute
zur Ruhe zu bringen und den Aristagoras einzuliefern; dann aber,
und darauf legt er einen heiligen Eid ab, will er den Rock,

1 Die Phoiniker des Mutterlandes zäblten nicht mehr in diese Ka­
tegorie, seit sie unter fremder Herrschaft standen, und ihre zahlreichen
sicilisohen Colonien waren jetzt unter dem Druck der hellenisohen Ein­
wandf'rer bis auf drei eingegangen.
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welohen er am: Leibe hat, Dicht eher ausziehen, alB bis er Sardi­
nien, diegrösste Insel, dem König .zinsbar gemaoht hat, Herod.
V 106. Um da~ Ende desBelben Jahres ruft. Aristagoras, da
ihm die Sache des Aufstandes bet'eits bedenklioh wird, seine mile·
sisohen Anhänger zusammen und rathschlagt mit ihnen, ob es besser
sei nach Sardinien auszuwandern oder naoh Myrkinos, der Be·
sitzung seines Sohwiegervaters Histil1.ios am Strymon, Her. V 124.
Als 490 der dritte messenisobe Aufstand missglückte, rieth Gorgos
zur Eroberung von Zakynthos, dagegen Mantiklos zur Besitznahme
von Sardinien, Paull8.n. IV 23 nA.8VoewZ'ar; lr; :$Ct(!rJw )ft:~oa(j&a~ Ite­

ylfit1JV 'fli V1]fiQV na~ eVOatfWI,tff npdn:"lv. Den Erwerb einer Insel,
welche in Hellas '1Ilgemein für die grösste galt, für ebenso leicht
wie..den von Zakynthos oder wie die Behauptung von MyrldnoB
gegen die Edonel' zu halten wäre für so verhältnissmässig unbe­
deutende Schaaren ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, ~wenn da­
mals Carthago auch nur eine einzige Stadt, etwa {{aralis, daselbst
besessen hätte.

Das Gleiche geht aus einer andern Betrachtllng hervor. Dem
Grosskönig die Erwerbung von Sardinien in Aussicht zn stellen
konnte Histiaios uur dann sich unterfangen, wenn dieser selbst die
Insel nicht als sein Eigenthum betraohtete 1; dies wäre aber der
Fall gewesen, wenn die Insel den Carthagern gehorcht hätte : denn
Carthago gehörte als Colonie von Tyrus nach der Anschauung des
Dareios und Xerxes l! zum Perserreichund die Stadt hat diesen
Anspruch, weil er so gut wie keine praktischen Folgen hatte,
wirklich auerkannt, .s. Meltzer I 204 ff. Nach der Schlacht von
Marathon liess Dareios mehrere Befehle an sie ergehen: dem wich­
tigsten, welcher die Stellung eines Contingents zum Krieg gegen
Hellaa verlangte, wussten sie durch den Nachweis Kriegs­
noth auszuweichen; um so eifriger kamen sie, um ihren guten
Willen zu zeigen, den übrigen nach (Justin. XIX 1, 3). Das da­
mals glücklioh umgangene aebot wiederholte Xerxes und diesmal

1 Mit Ausnahme der wenigen Plätze, wo sich Handelsniederlassungen
der Phoiniker befanden; einer von diesen, Sllikoi lag auf einer kleinen.
Insel.

2 Kambyses gieng eine Zeit lang mit dem Plan um, Carthago zu
erobern (Herod. III 19). Seine Absicht scheiterte an der: Weigerung
der Phoiniker des Mutterlandes ihre Schiffe zu stcllen, welche Kam­
byees si~h gefallen liess. Dareios zog die Zügel des Regiments straffer
an; um die Mutterst,adt vor Verlegenheiten zu schützen wird Carthago
sich zn einer formalen Unterwerfung bequemt haben..
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wurde es anscheinend wirklich befolgt: während Xerxes Althellas
angriff, landeten die Punier mit einem ungeheuJ,'en Heere Ruf Sici­
lien. Den wahlcen Anlass dieser Oooperation ~ennen wir aUs Be­
rodot; der von Gelon und Theron aus seiner Stadt Himera ver­
jagte Terillos hatte in Oarthago um Hülfe gebeten, und dies wird
dadurch bestätigt, dass der Krieg bloss bei Himera gespielt hat;
die Punier aber haben jedenfalls den Persern, vielleicht auch den
Hellenen gegenüber erklärt, dass sie einen Akt des Gehorsams
vollziehen. Nur dadurch konnte Ephoros (bei Schol. Pind. Pyth.
1, 146 = Diod. XII) zu der Nachricht kommen, dass sie den
Krieg a.nf Befehl des Xerxes geführt und die Rüstungen dazu
gleichzeitig drei Jahre vor dem Feldzug begonnen hätten. Den
besten, Herodots und Ephoros Angaben vermittelnden Bericht hat
wahrscheinlich Timaios gegeben (Diodor XI 20, s. Philol. XI 81J:
er bestätigt die Nachricht von dem persischen Befehl und seiner
Ausführung, die punischen Rüstungen beginnen ihm aber erst mit
Frühlings Anfang 480.

Dass auch damals, im J. 480 nur Libyeu, nicht Sardinien
den Carthagern gehorchte, lehrt die Unterscheidung, welche Epho­
1'Os z\Viscllen den Gegenden, in welchen sie Truppen aushoben,
und den bloss zur Warbung von Söldnern benutzten macht, Diod.
XI 1 fuatforpOf!0V\; avvijroll EK 7:8 rij\; 'lta1.Ü~\; nat Awvaweij\; o~

r aA.a:ri(/,\; Kat 'I{Jlff!lac;, nf!o\; OE 1XIin:OU; in rij\; At{J/;11C; (~nc«nzc; nat .?je;
KaeXlJOOIlO\; KalErearpoll nOAmnac; OVJIUfU,U;; \Väre Sardinien punisoh
gewesen, so würden sie auch dort ausgehoben haben. Herodot VII
165 nennt Phoiniker, Libyer, Iberen, Helillyker, Sarden
und 00r8en als Bestandtheile des Heeres; die Reihenfolge dieser
Aufzählung entspricht genau den bestehenden Verhältnissen: im
eigenen Gebiet ausgehoben waren die zuerst gena.nntell Punier und
Libyer, 'Von den Ca.rthagern unmittelbar angeworben, ihre gewöhn­
lichen Söldner die Iberen 1, endlich durch bundesfreundliche Bei­
hiilfe bekamen sie BeHsyker (aus Südgallien), Ligurer und Ange­
hörige der italischen Inseln. Dies ist aus einem wahrscheinlich anf
Timaios, der am Schluss oitirt wird, zurückgehenden Soholion zu
Pind. Pyth. 2, 3 zu sol1liessen; 1:ovro 13f(J1]ne rfta 1:0 1iliWOrL Ka€!XlJ-
-l' I , A'ß ' T ,(,.. , ""'" ' <T'lJOllf.OVC; Kat I, vac; Kat vea1]1iOV!; vno Z:WlI 1lliet L e/\,WV(I" "at LIi(lWlIa

>]1 1J~!JIP intnMvOavrac; xa8tl(lijotfat. Ansta.tt der Helisyker, Ligurer,
Sarden und COl'sen erscheinen bie1' die alten Bundesgenossen der
Punier, die Etmsker an ihrer Seite, von ihnen also, den Herren

, Zuerst nachweisbar um 487 (s. Bicilien).
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der Sardinien, Corsic8., und Südgallien bespülenden Ge­
wässer, waren die Miethstruppen, welche in diesen Ländern ihre
Heima.th ha.tten, beschafft und vielleicht gegen Erstattung des
Soldes zu Gebot gestellt. Aus der Beihülfe der Tyrrhener erklärt
es sich, dass das nach Herodot, Ephoros und Ti!Jll\ios 800000 M.
starke Heer in der kurzen Zeit VOll kaum vier Monaten ins Feld
gestellt werden konnte.

Auch 410-396 v. Chr. gebört Sardinien noch nicht zum
PUllillchen Reiche. Die Truppen, mit welchen Hannibal Bicilien
erobem will, werden durch Aushebung-en in IJibyen und Anwer­
bungen in Iberien zusammengebracht, Diod. XIII 44 und 54 (nach
TimaioB, Philol. XL 81). Aushebungs- d.1. Unterthanengebiet war
also 410 blass Libyen, nicht Sardinien. Unter 406 schreibt Diodor
XIII 80 (d. 1. Timaios, Philol. XL 82): sie schickten Bürger mit
viel Geld theils nach Iberien theils auf die Balearen mit dem Auf­
trag, recht viel anzuwerben (;6VOAOY6iv); sie selbst be­
reisten Libyen, indem sie Libyer, Phoiniker und von ihrer eignen
Bürgerschaft die kriegstüchtigsten Leute aushoben (xalaY~rMpOVt:lir;);

ausserdem liessen sie von den verbündeten Völkern und Fürsten
Mannschaften kommen (/-tEUilIs/-tnol1ro), nämlioh Maurusier, Numiden
und Bewohner der naoh Kyrene hin gelegenen Gegenden; endlioh
in Italien mietheten sie Campaner. Unter 396 meldet Diodor XIV
54 (d. i. Ephoros, Philol. XL 73): aus ganz Libyen, dazu aus
Iberien braohten sie Truppen zusammeu, theils von ihren Verbün­
deten theils Söldner. Sioilien wird von ihm desswegen nioht ge­
nannt, weil der Krieg dort spielte, die abhängigen Städte dieser
Insel also ihre Mannsohaften schon gestellt hatten. Der unglüok­
liche Ausgang, welchen dieser nooh im J. 396 nahm, hatte einen
Anfstand der Libyer I zur Folge, weloher von Diodor XIV 77 nooh
unter demselben Jahr erzählt wird, dort aber keinen Raum mehr findet:
die Zusammenschiebung von zwei Jahren des Ephoros in welche
er hier in der sicilisohen Gaschlchte begangen hat (c. 78,PhiIol.
XL 78), ist daher auch für die mit ihr zusammenhängende oartha­
gische anzunehmen und der grollse Aufstand 3H5 zu setzen. Die
Nachwehen dieser zwei schweren und kostspieligen Kriege erlauhten

1 Sardinien, welohes sich 879 mit den Libyern wegen der Ent-
völkerung, welohe in durch eine Seuche angeriohtet worden
war, zum ~ufstand erwies sich damals (895) hülfreich durch
die Zufuhren, welohe es wie sohon früher im J. 480 (Diod. XI 25) He-

diese werden .,von Karalis und Sulkoi gekommen sein.
Rhein. Mu•• f. Philol. N. F. XXXVII, 12
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den Ca.rthagern vorerst nicht, an die Rückerobernng der verlornen
sicilischen Besitzungen, geschweige denn an eine grosse Neuerwer­
bung wie die Sardiniens zu denken. Drum sagt Diodor XIV 95
zum J. 392: KUf!X"/t10llWI P(Jut1l1w\; savrov\; EX Tijc; ns(>i ~v(Ja)mvfJai;

avWpofl&C; a"CtAuf1ovTsc; eyvwoall &'/lTcXlifJ{tat .6111 x/X'r« ~t:XIiAiav n(Jar­
luh:wv 1.

Die Erwerbung Sa.rdiniens dUrfte nach 383 und vor 379
stattgefunden haben. Diodoros, in dessen beiden Quellen, Ephoros
und Timaios, die Ausdehnung der Macht Carthagos, wie das Bei­
gebrachte lehrt, gebührend, beacbtet war, hört nach 383 auf, die
sicilischen und die mit ihnen zusammenllä,ngenden Vorgänge ständig
und fortlaufend zu verzeichnen: er unterlässt es, den Ausgang des
383 von Dionysios mit den Italioten geführten I{rieges anzngeben
und von dem gr~Bsen in welchem Dionysios bis 380 diese
unterjochte, ist bei ihm nichts zn lesen; nur aUS der nächsten EI'­
wähnung (XV 24 zu 379) ist zu schliessen, dass in demselben die
Hipponiaten von ihm verjagt worden waren. Dann schweigt er
wieder bis zum Todesjahr des Dionysios 368, wo er C die in Oar­
thago eingerissene Seuche und den libyschen Aufstand' als Ereig­
nisse der jüngsten Vergangenheit bezeiohnet (XV 78), die aber an
Ort und Stelle von ihm nicht berührt sind. In der el'sten dieser
spora.dischel1 Notizen, unter 379, meldet er, dass, ebenfalls wegen
einer grossen Seuclle in Cal'tbago, die Libyer sowohl als die Be­
wohner Sardiniens sich gegen die Punier erhoben, abf;!I' bald Zn
Paaren getrieben wurden (XV 24). Die VedJältnisse der Zeit
zwisohen 382-380 waren ganz besonders dazu angethan, von Car­
thago zur Festsetzung auf Sardinien benutzt zu werden. Der Ans­
gaug des Krieges von 383 war glänzend und geeignet, zu neuen
Unternehmungen in Emdern Ländern zu ermuthigen: ausaer einer
Contribution von 1000 Talenten musste Dionysios auf ganz Sici­
lien westlioh des Halykos verziohten, erhielt aber dafür den Osteu
eingeräumt (Diod. XV 17). In BiciJien gab es jetzt für beide
nichts mehr zu thun: der warf sich nunmehr auf Untel­
italien, die Punier durften ihren Blick nach Sardinien richten.

Ein gewisaes Hinderniss, welches sie früher vielleicht davon
abgehalten hatte, bestand seit Jahren nicht mehr. Die
eigenthümliche Ersclleinung, dass diese Insel bis dahin von keinei'
der zwei die dortigen Gewässer beherrschenden Mächte, weder

I Die sardinischen Truppen, welche a, a. O. neben libyschen und
italischen aufgestellt werdeu, können gleich den letzteren Söldner sein.

.~
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von den Puniern, welche sich doch auf die altphoinikischen 00­
lonien daselhst stützen konnten, noch von den Etruskern, welilhe
Oor8ica beherrschten, auch von der Heimath aus nicht weit nach
Sardinien hatten und dcrt eine theils den Oorsen. theils, wie Stra­
bon V 2, 7 angibt, ihnen selbst stammverwandte Bevölkerung vor­
fanden, besetzt worden ist, legt die Vermuthung nahe, dass in
dem Bundesvertrag (Aristot. pol. BI 5) Sardinien als neutrales
Land und beiderseitige Machtgrenze anerkannt war. Die sei es
durch Vel'trag oder durch die Umstände auferlegte Zurückhaltung
der Punier durfte fallen, als es mit der Etrnskermacbt zu Ende
ging. Der Seesieg Hierous bei Oumae 474 hat ihr schwerlich so
grossen oder so dauernden Eintrag gethan wie gewöhnlich ange­
Dommen wird: 471 griinden sie Oapua und Nola (011.1:0 bei Vell.
I 7), die Besatzung, welche Hieron auf die F'ithekusen bei Cumae
gelegt hatte, wanderte bald wieder aus, angeblich wegen vulka­
nischer Erscheinungen (Sb'ab. V 4, 9), ein Bllweggrund welcher
für die Nachbarn des Aetna nicht wahrscheinlich klingt, auch die
Nell.politen nicht gehindert bat, sich dann dort niederzulassen; sie
ist wohl von den Tyrrhenern verjagt und die Colonisirung von
ihnen den Griechen eingeräumt worden. Die l\facht der Syrakuser
und damit der Sikelioten verfällt seit, Hierons Tod 467; die Tyr­
rheoer dagegen finden. wir 453 im Besitze von Corsica (Diod. XI
88). Der erste sohwere Schlag, welcher sie tl'af, war der Verlust
ihres unteritalisohen Gebiets: 438/7 nisteten sh,h dort Samniten­
sehaaren unter dem Namen Campaner ,ein (Diod. XII 31), 425/4
eroberten diese Oapua (Liv. IV 37), 421/0 Oumae (Diod. XII 76,
Liv. IV 44). Den Todesstoss erlitt ihre Macht, als 387 die Gal­
Her die grössere und bessere Hälfte ihres Gebiets, die Poehenen
besetzten; gegen diese Wacht haltend müssen sie gebundener Hand
zusehen, wie die Römer 386 Veji erobem und jetzt sich, durch
die gallische Einnahme 381 nur vorübergehend gestört,. zur ersten
Macht Mittelitaliens emporschwingen. Eine fernere Zlil'ückhaltung
der Punier wiil'e nicht mehr Vertragstreue sondern politische Kurz­
siohtigkeit und den Etruskern selbst kaum erwünscht gewesen, die
was sie selbst nicht besitzen konnten, am liebsten im Besitz eines be­
freundeten Staates seben mussten; längeres Zuwarten würde die Insel
dem mächtigen, auch nach Norden immer weiter um sich greifenden
Diouysios oder der neuen mittelitalischen Grossmaebt in die Hand
gespielt hq.ben. Jener untemahm 384 eine Heerfahrt gegen Cor­
siea und den einstigen Mittelpunkt der tyrrheniscben Seeherrschaft,
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Agylla (Strab. V 2, 8); diese legton im Stadtj. 368 (B77 v. Ohr.)
in Sardinien eine Oolonie an, Diod. XV 27.

Das letztgenannte Ereigniss beweist, dass zwischen Rom und
Oarthago im 124. Jahr der Republik noch kein Freundscha:ftsver­
trag geschlossen war: denn die Gründung einer Oolonie, d. i. die
Besitznahme eines Theiles der Insel, welche Oarthago in jenem
Vertrag als sein Eigenthum beansprucht und Rom als solches an­
erkennt, wäre eine schreiende Feindseligkeit gewesen. Zugleich
erhellt, dassB77 v. Ohr. die Herrschaft der Oarthager auf Sardi­
nien noch neu und nicht über alle Küsten ausgedehnt war. ·Fest­
gesetzt haben sie sich ohne Zweifel zuerst im Südwesten, weil
dieser ihrer Stadt am nächsten lag und d?rt sich die altphoiniki­
schen Oolonien befanden; am spätesten demgemäss in der entgegen­
gesetzten Himmelsgegend, im Nordosten,' an der Kiiste1 welche die
Römer sei es auf geradem Wege oder von OOl'sica her zuerst er­
reichten, die auch wegen der Nähe des Mutterlands die passendste
für eine Oolonie war. Mit der Gründung derselben sucbte Rom,
wie es scheint, der Ausbreitung der punischen Macht bis in jene
Gegend zuvorzukommen; sie wird später nicht mehr genannt,
Bchon der erste römisch-punische Vertrag setzt ihr Nichtvorhanden­
sein voraus: ein drohender Wink der seeherrsebenden Macht mag
genügt haben, die Römer zur Zurückziehung ihrer Oolonisten zu
veranlassen.

Si cil ie n.

Die Hel'rschaft Oarthagos auf WestsiciJien wurde in dem
Krieg von 409-405 begründet und von Dionysios 405/4 im Frie­
densvertrag anerkannt (niod. XIII 114). Nur um die polybische
Datirung des ersten römisch~punischen Vertrags, welcher diese Herr~

schaft voraussetzt, zu retten nimmt Meltzer I 178 an, unter dem
carthagischen Sicilieu desselben sei das Gebiet der drei altphoini­
kischen Oolooieo Panormos, Soloeis und Motye zu verstehen. Bi­
eilien' besass in der ersten I{aiserzeit 69 Städte, deren Namen Pli­
nins hist. II188-91 angibt; ein halbes Hundert autonome Ge­
meinden darf man fÜt, die fragliche Zeit getrost annehmen: drei
nicbt zu den grössten zahlende, von welchen überdies nur zwei an
einander grenzten, reichten für den ein grosses zusammenhängendes
Gebiet anzeigenden Ausdruck ;StKEUa ~f; Ka(!)'}loQvtOL ~n&.(!xo'v(J.V 1

1 Gleichbedeutend mit €1tIXf!ft7:QU(f,V, wie tn:a(JxÜt mit t1flX!,U(7:w:c, der
bäufigsten Bezeichnung des karthagischen Gebiets auf Sieilien seit 409;
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doch sicher nicht aus. Aber auch diese drei Phoinikercolonien (und
ebenso die auf Sardinien) sind erst bei der Erwerbung des an­
grenzenden Gebiets durch die Carthager in ein Abhängigkeitsver­
hältniss gerathen, welches vermuthlich auf l,eiden Iuseln gleich
dem von Utica und andern Phoillikerstädten Libyens erst aus an­
fänglichem Bündniss mit dem stärkeren Staat allmählich in Bot­
mässigkeit üb~rgegangen ist.

Die Phoiniker Siciliens, sagt Thukydides VI 2, verliessen bei
dem Ueberhandnehmen der .hellenischen Einwand~rnng ihre meisten
Niederlassungen und beschränkten sich auf Motye, Soloeis und Pa­
normos i da seien sie wohnen geblieben, gestützt auf das Waffen­
bündniss mit den Elymern und weil von dort nicht weit nach
Carthago ist. Die Einleitung in die Geschichte der attischen Ex­
pedition 415, in welcher diese Stelle vorkommt, will die damaligen
ethnographischen Verhältnisse und ihre Entstehung auseinander­
setzen; sie kennt keine Herrschaft der Carthagel' daselhst, nicht
einmal eine Symmachie: diese besteht bloss zwischen den dortigen
Phoinikern und den Elymern j für den äussersten Fall, wenn diese
nicht. ausreichen sollte, haben jene die Flucht nach Carthago ins
Auge gefasst, auch wohl ein Hülfsgesuch dahin, aber ohne Noth
warfen sie sich der mächtigen Schwesterstadt schwerlich ganz
in die Arme. Schon durch das Bestehen eines Waffenbundes zwi­
schen den drei Phoinikerstädt.en und den Elymern ist ein Ab­
hängigkeitsverhältniss jener von Carthago, eine bca(!xta oder bu­
XprJ:l:litiX dieser Stadt ausgeschlossen: denn dieses würde zur Folge
gebabt haben, dass die Phoiniker ebenso wie die Elymer un­
mittelbar mit Carthago, nur mittelbar mit einander verbündet
gewesen wären. Das Ergebniss dieser Betrachtung wird durch
die Gescbichte der für unsere Hauptfrage im Vordergrund stehen­
den Zeit bis 492 bestätigt: überall wo wir jene Phoinikerstädte
genannt finden, treten sie selbständig und nur mit den Elymern,
nicht den Carthagern verbündet auf.

Die Knidier, welche sich 580 zwischen Motye und Selinus
Lilybaion ansiedeln wollten, fanden SeHnus im Kampfe mit
Elymern von Egesta begriffen; sie standen ihren hellenischen

der vierten Urkunde Pol. III 27, 4 ,UlJeYt:r{(!ovr; bl mir; IHÄ~ÄwlJ bUI(!­

fUleY~1' lnmtrwv; in der Geschichte des ersten punischen Krieges
15 Iv pt(n.! xHfdl'qJI Tj'i HUV ~V('l<l<ovtJ{wv l<ai ](l<(!XlJeYov{wv lnc((!xtefj

Kl<QXqöOJ/(O( o(!ciiJrur; T~V növ Al<(!ayavrtvwJI 1TOAU' oJtJl<V ßl<(!vnh:rw Tn.
lna(!X{l<<;·
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Landsleuten bei, erlitten aber so starke Verluste, dass sie Bieilien
verlassen mussten (!)jod. V 9); verjagt wurden sie nach Antiochos
bei Puusan. X 11 {:;no 'EJ...v/lwV X(tl, (1JOIV{XW.V. Bald darnaeh er­
warb Phalaris, welcher in Akragas e. 570-554 regierte (Holm
Gesch. v. Sie. I 398), solohe Macht, dll,SS er bei Suidaa Tyrann
von ganz Bicilien genannt wird; von Kämpfen, die er mit Leontinoi
und besonders mit den Silmnern zu bestehen hatte, wird gemeldet,
aber von keinem mit Carthagern. Deren erste Unternehmung gegen
Sioilien ist die des Maleus zur Zeit des Kyros: als er den un­
glüoklichen sardinisohen Feldzug eröffnete, hatte er eben einen
grossen Thei! Siciliens unterjooht (Just. XVIII 1): naoh der Heim­
kehr wurde er mit dem Rest des Heeres verbannt, rüokte aber
mit diesem feindlich vor die Thore Oartbagos und erzwang die
Aufnahme: als sie noch draussen standen, kam sein Sohn Oa1'thalo
von Tyrus zurüok, wo er den Zehnten der sicilischen Kriegsbeute
im Tempel des lVIelkart niedergelegt hatte. Was aus den Er­
oberungen auf Sicilien geworden ist, wird nicht gemeldet; viele
haben der polybischen Datirung des Vertrags zu liebe angenommen,
sie seien den Oarthagern lange Zeit verblieben, aber mit Unrecht.
Der Untergang der grösseren Hälfte des Heeres in Sardi~ien und
die Heimfahrt des Restes macht es wahrsoheinlich, dass die mit
Gewalt bezwungenen Völker Siciliens, sobald das Heer sich ent­
fernt hatte, das sie im Gehorsam hätte erhalten können, dae Joch
sofort wieder abgeschüttelt haben j die Bestrafung dee ·Maleus wird
erst begreiflioh, wenn mit der Niederlage auoh der Verlust der si­
cilischen I<;rwerbungen verbunden gewesen war, und die Geschiohte
der nächsten Zeiten beweist, dass Carthago dort wieder von vorn
anfangen musste.

Wie in Sardinien so bildeten in Bicilien die Basis der 011.1'­

thagischen Gebietserwerbungen die altphoinikiscben Colonien, so­
wohl wegen ihrer Stammverwandtschaft als weil sie auf der Oar­
thago am nächsten liegenden Seite sich befanden 1: zumal in Sici·
lien, wo die punische Ben'schaft allzeit auf den Westen beschränkt
blieb. So lange die dortigen Phoiniker und die Elymer selbständig
und ohne die Carthager auftreten, gibt es keine earthagische Herr­
schaft auf Sicilien. Diesen Fall finden wir gerade in der Zeit um
510-498. Der Heraklide Dorieus von Sparta, ein Bruder des
Kleomenes und Leonidas, wanderte weil ihm die Krone entgangen

1 Auf Sicilien zwar znnäehst nur Mot,ye, aber mit den Phoil1ikern
warl.'n die Elymer eng verbunden.
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war, in die Ferne, zuerst nach Libyen an den Fluss Kinyps, um
dort eine Colonie zu gründen; ais er von den Carthagern verjagt
wieder heimkam, rieth der delpbisohe Gott, das Eigenthumarecht
auf das jetzt von Elymern bewohnte Land am Eryx, welohes He­
rakles aich und seinen Nachkommen erworben batte, zur Geltung
zu bringen und dort eine Stll.dt des Namens Herakleia zu gründen.
Auf dem Wege dahin landet!'l er in Kroton gerade zur Zeit, als
der mit der 'Ver'niohtung von Sybaris beendigte Krieg geführt
wurde, also 510 (Diod. XI 90. XII 10); naoh längerem Verweilen
suchte er den Ort seiner Bestimmung auf, wnrde aber hald naoh
der Landung mit der Mehrzahl seiner Genossen von Phoinikern
und Elymern im Kampfe ersohlagen, Herod. V 46 an8{tavov fu1Xn
6(J{jwitEJlni~ ··vno .8 lbOtVbXwvxat 'Er8f1f(liwv. Diese Phoiniker sind
nioht, wie man wegen Diod. IV 23 (s. u.) angenommen hat, die
Carthager sondern die von Motye, 8010ei8 und Panormos. Phoiniker
heissen bei Herodot die Carthager nur da, wo es ihm um die An­
gabe ihrer Abstammung zu thun ist (U 32. IV 197) oder das
lorausgehen ihres Namens in Verbindung mit dem Zusammenhang
einer Verwechslung keinen Raum gibt (VII 165. 167); überall wo
(/)owIKli' zweideutig wäre, heissen sie ihm KaPX7joimot .und diesem
Namen wird jener In 19 zweimal als Bezeichnung der Bewohner
des Mutterlandes geradezu entgegengesetzt. In unserem Falle
dürfte auf das Richtige auoh die Vergleichung der Stelle führen,
wo vom libyscheu Unternehmen des Dorieus die Rede ist; dOl't
steht nicht wie hier tno 00lVlKWV sondern ino KapX7jom4wv (V
42); ferner der Umstand, dass anderswo die Elymer von Egesta.
allein als Besieger des Dorieus genannt werden;' Her. VII 158 7:(J1!

dWf!do~ nf2o, 'ErelJ7:alwlJ q;OJ'OJl, Pansan,. III 16 dWf!tlJa "ai, 7:ij~

o"!(Juuli., OtScp3'8tpUl! ro 1l0AV 'Eyerrratot; wären die Carthager am
Kampf betheiligt und die andern n"!lr ihre abhängigen Bundes~

genossen gewesen, so wiirden (wenn ein Volk genannt
werden sollte) sie allein oder wenigstens zuerst genannt sein. Die
sicilisohen Phoiniker konnten fehlen, weil es sioh um das Land der
Elymer handelte; wenn sie Berodot V 46 ,an erster Stelle nennt,
so gibt er dem civilisirten Volk den Vorzug vor reinen Barbaren.
Endlioh zeigt auch der ganze Zusammenhang in den Worten Ge­
Ions bei Herod, VII 158 (als ich um Hülfe gegen Carthago bat
und zur Rache an den Egestaiern für den Mord des Dorieus auf­
forderteJ, dass er die Carthager von der Betheiligung an der Ver­
nichtung des Dorietts ausschliesst.

Dass die sicilischen Errungenschaften des Maleus keinen Be-
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staod gehabt llatten, bestätigt Justinus IV 2, welcher von dem
gro~sen, nach der Zeit des Dorieus entstandenen sicilischen Kriege
sagt: imperium Siciliae etiam Oarthaginiensell temptavere diuque
varia victoria eum tyrannis dimieatum, ad postremtHll amisso Ami!­
care imperatore cum exercitu aliquantisper quievere vieti. Vorher
ist dort die Geschichte des Tyrannen Anaxilas von Rhegion
(494-476) erzählt; der Untergang Hamilcars fand 480 in der
Schlacht bei Himem statt und die Zurückhaltung der Oar­
thager dauerte von da bis 410. Von dem (langen und wechsel­
vollen' Kriege, welcher 480 endigte, sprioht Justious auch XIX l­
AIs Hasdruhal, der ältere, Sohn Magos, erzählt er dort, auf Sar­
dinien tödtJich verwundet den Befehl an seinen Bruder Hamilcar
übergeben musste, da wuohs den Feinden wieder der Muth, gleich
als ob mit dem Feldhel'l'n auch die Kraft der Punier in den Staub
gesunken wäre, die Völker Siciliens erhoben sich und es spielte ein
langer Krieg wechselnden Glückes (in quo et diu et varia victoria
pt'oeliatum fuit), bis endlich Hamilear den Tod fand (XIX 2, 1).
Die Neueren kennen hIoas den Kampf des J. 480 bei Bimere; von
dem Kriege, welcher diesem vorausging, und den Wand­
lungen desseIhen wissen sie nichts, sein Gedäclltniss muss erst
wiederhergestellt werdeo. Er begann 490 (eigentlich 491, a. u.)
und dauerte mmnterhrochen bis c. 486; der von Himera bildet
nur ein Nachspiel desselben.

Als im Winter 481/0 mit andern hellenischen Abgesandt,en
der Spartaner Syagros bei Gelon um Hülfe gegen Xerns bat, da
erinnerte dieser an die Fehlbitte, welche einst er in Sparta ge­
than hatte: C als ich, heisat es bei Berodot VII 158, euch früher
bat, ein Barbarenheer mit anzugreifen bei der Fehde, in welche
ich mit Oarthago verwickelt war, als ich euch ermahnte mit mir
den Tod des Dorieus an den Egestaiern zu rächen und die Han­
delsplätze zu befl'eien, von welchen ihr manch schönep Vortheil
genossen habt, da seid ihr ~eder um meinetwillen zu Hülfe ge­
kommen noch um die Pflicht der Rache zu üben; und so viel an
euch lag, könnte dieses ganze Land I jetzt eine Beute der Bar­
baren sein; doch Gott aei Dank, die Sache ist uns zum Guten, ja.
zur Erhöhung unSl'es Glückes ausgeschlagen. Jetzt freilich, da die
Gefahr von unsrem Haupte abgezogen und über euch gekommen
ist, jet,zt auf einmal wisst, ihr euch des Gelon zu erinnern'. :Man

1 Mit xU&e 1fIX1/m weist Gelon seine Zuhörer auf Syrakus, auf die
Umgebungen der Stadt und ganz Sicilien hin.
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will diese Angaben auf den Himerall:ampf beziehen und aus ihnen
den Sohluss ableiten, dass dieser beim Erscheinen des Xerxes in
Europa schon beendigt war (Holm I 209 u. a.); ~ber alle Zeugen,
ein Herodotos, Aristoteles, Ephoros, Timaiolil u. a. sind darin einig,
da,BB dieser wahrend der Anwesenhe,it des Xerxes in Hellas ge­
spielt hat, nur über den Tag der Schlacht es ll'licht erklär­
liche Abweiohungen, indem einige sie mit der Thermopylensohlacht,
andere mit der salamillischen,gleichzeitig setzen. Meltzer I 494 fg.
erkennt dies, kommt aber über fruchtlose Versuche, das herge­
brachte Vornrtheil, dass Herodot, der doch unsere HauptqueUe für
die ältere Geschichte ist" über diese seiner eigenen Zeit
näher liegenden Vorgänge Fabeln vortrage, zu retten, nicht hinaus.
Sein Haupteinwand, dass Gelons Geschiohte bis zu den Vorbe­
reitungen des Himerakrieges keinen Räum für sie biete, trifft nm'
die ·zweite Periode der Regierung Gelons, die syrakusisohe, welche
485 begann; auf diese Herodots Nachrichten zu beziehen nöthigt
nichts, dagegen aus del' Zeit seiner Regierung in Gela (491-485)
berichtet derselbe (VII 155) gar nichts und gerade in diese führen
uns alle Angaben über den (langen Krieg'.

Von dem Anfang desselben oder vielmehr von der Erhebung
des zuerst auf wenige Staaten besohränkten Krieges zu einem all­
gemein sicilischen sagt Justinl1S XIX 1, nachdem er von der Er­
muthigung der Feinde Carthagos durch Hasdruhals Fall gesprochen:
~taque Siciliae populis propter adsiduas Carthaginiensium iniurias
ad Leonidam fratrem Spartanorum concurrentibus grave bel­
lum natum. An Herodots Nachrichten nicht denkend glaubte man
in dem (Bruder des Leonidas' den (längst gefallenen) Dorieus zu
erkennen und machte verschiedene Versuohe unter dieser Voraus­
setzung mit der Stellle fertig zu werden: den grössten Beifall und
sogar Aufnahme in den Text fand Gutschmids Conjeotur Leonidae,
Aber Leonidas ist erst geraume Zeit naoh Dorieua Tod König ge­
worden; die Völker Sioiliens haben sich auch weder vor noch nach
Dorieus Landung an diesen gedrängt; sonst wäre er nicht auf die
Kriegerschaar, welohe er mitbraohte, beschränkt gleich nach der
Landung den Elymern und Phoinikern erlegen; er kam nicht weil
die Sikelioten ihn riefen, sondern im Drange, dem nur der
Gott den Weg gewiesen hatte. Auch die Wortst.ellung spricht,
wie Richter, da fontibus ad Gelonis historiam pertinentibus, dis­
sert. Gättingen 1873 p. 43 erinnert, gegen jene Textänderung.
Dieser vermuthet ad Leonidam fratrem Doriei regem,den Schrift­
zügen nach zu gewaltsam und wider den Zusammenhang, weil von
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DorieuB vorher keine Rede, auch Leonidas der bekanntere von
beiden ist. Gegen beide Conjecturen ist aber noch ein Haupt­
grund geltend zu machen: die Stelle enthält gar keinen Fehler.
Sie bezieht sich, wie Richter erkannt hat, auf denselben Vorgang
wie Herod. VII 158 Efui;; nf!o.8f!oV o8"1fh!v1:or;, auf das Bittgesuch
bei Sparta und dessen Bundesgenossen. Die Vermittlung zwischen
Berodot, welcher als Bittsteller bIoss den Gelon, und dieser Stelle
des Justinus, welche die Völker Siciliens nennt, liefert die andere,
Just. IV 2 cum tyrannis dimicatum. Gelon stand wie sein Vor­
gänger Hippokrates dadurch an der Spitze der Sikelioten, dass in
den einzelnen Städten Tyrannen regierten, welche von ihm einge­
setzt waren oder sich auf ihn stützten (Holm I 198); anstatt
dieser konnten auch die Stadtgemeinden genannt werden, deren
a~erkanute Vertreter sie waren: so werden die Samiel' von den
Zanklaiern gerufen (Her. VI 22), Auaxilas liegt in Streit mit diesen
(VI 23); beides hätte ebenso gut von dem Tyrannen Skythes von
Zankle gesagt werden können (VI 23). Die Gesandtschaft ver­
Ian/Zte Leonidas den Bruder des Königs zum Führer des Hülfs­
heeres; also regierte Kleomenes noch. Kleomenes war nur Stief­
bruder des Dorieus und als König unabkömmlich, Leonidas da­
gegen, der ältere der zwei rechten Brüder des Dorieus, zur Uebung
der Rache am nächston verpflichtet.

Deu Uebergang der Königswürde von Kleomenes auf Leo­
nidas setzt CIinton 491 oder 490, vor der marathonischen Schlacht,
Duncker nach dieser, Grote ins Jahr 488. Curtius Gesch. II 791
berichtigt mehrere von diesen und andern begangene Irrthümer
und zeigt, dass der Krieg, welcher zwischen Athen und Aigina.
bald nach dem Tode des Kleomenes ausbrach, erst nach der ge~

nannten Schlacht beendigt worden ist. Deu Thronwechsel iu Sparta
setzen wir um Frühlings Anfang 490. Die noch von Kleomenes
herbeigeführte Ersetzung des Demaratos dnrch Leotychides ge­
schah zwischen Oktober 491 und September 490, Philol. XL 101 j

auf die Nachricht vom Tode des Kleomenes verlangten die Aigi­
neten sogleich ihre Geiseln wieder; als Leotychides die Athener
nicht zur Herausgabe derselben bewegen konnte, raubten sie zur
Zeit der delischen Penteteris, also im Thargelion (Mai), das heilige
Schiff derselben (Her. VI 87). Der hiedurch herbeigeführte Krieg
begann vor der Marathonschlacht, Her. VI 94 'A:tTjl1aloHJL f.t8V d'~

nOÄ8fwc; rnwij7f.1:0 nQoc; .AlrLV~Tf.U;. Q08 USf!(JIJ!; 1:0 ewv1:ov ~nols8

&nS(JreLA8 7:8 dfj;nv xa, '.A{1l:af/J8QvBa. Die Gesandtschaft des Gelon
kam also vor Frühjahr 490 nach Sparta. Dieser gewann 01. 72,
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2. 491/0 die Herrschaft von Gela, Pausan. VI 9 (weloher irrig die
von Syrakus nennt); zum Winter dieses Jahres bemerkt Dionysios
ant. rom. VII l (vgl. 2), dass Gelon damals sie noch nicht lange
besass, PEwari 7luI}Etl?jcpEt. In diesem Winter also, der Jahreszeit
diplomatischer Verhandlungen, ist wahrscheinlich die sikeliotische
Gesandtschaft nach Sparta gekommen und wenn Dionysios, welcher
von einer römischen Gesandtsohaft Dach Syrakns spricht, die Jahres­
zeit der Thrönbe~teigung Gelons so genau zu bestimmen weiss, so
rührt dies vielleicht davon her, dass sein Gewii.hrsmann (wohl Ti­
maios) Gelons Botschaft nach Sparta in den Winter 491/0
hatte. .Der eigeL.tliche Anfang dea sicilischen Kriegs, das Er­
scheinen des Barbarenheers (Her. VII auf der Insel, fallt in
das J. 491, möglicher Weise sohon 492; für Justinus, dessen <sici­
Hscher Krieg' erst mit dem Eingreifen Gelons anhebt, beginnt er
490, die Knechtung der Handelsplätze durch jenes Beer fällt ihm
noch in die Reihe der :adsiduae iniuriae, durch welche er herbei­
geführt wurde.

Unter den damals carthagisch gewordenen Emporien, von
welohen Althellas, besonders Sparta, viel Gutes genossen hatte,
dürfte Minoa, zwischen Akragas und Selinus an der Mündung des
Halykos gelegen, eine Hauptrolle gespielt haben. Mit Dorieus
waren am Eryx noch drei von den fünf Oolonieführern gefallen j

der einl'lige überlebende, Euryleon, besetzte mit dem Rest des
Heeres diese Stadt, eine Oolonie von Selinus. Er half den Seli­
nuntiern zur Verjagung des Tyrannen Peithagoras, suchte aber
selbst die Herrschaft in Selinus zu gewinnen und wurde bald nachdem
er seinen Zweck erreicht hatte, dort am Altar des Zeus agoraios
von dem Volk erschlagen. So weit Berodot V 46; wie Minoa
sich zu diesen Vorgängen verhalten hat, gibt er nicht an. Man
darf vermuthen, dass Euryleon vor und nehen der Herrschaft von
Selinus die von Minoa 1 oesessen hat, aus den weiteren Ereignissen
aber den Schluss ziehen, dass es in Folge seiner Ermordung zwi­
schen heiden Städten zu einem Krieg gekommen ist, sei es weil

1 In den meisten grieohisohen Colonien älterer Zeit finden wir
am Anfang das Königthum. Dies liegt in der Natur der Saohe: die
Monarchie hat sich aus dem Heerführertbum entwiokelt, welehes bei
Wanderungen und Ansiedlungen in der Fremde sich lange Zeit unum­
Bcbränl-J; e.rhalten konnte. Die Kodriden Athens nnd die Bakchiaden;
von Korinth suchten durch dasselbe Mittel ihren Rang zu behaupten
die Absicht des Dorieus selbst war, auf diesem Wege zu der Würde zu
kommen, welche ihm in der Heimath entgangen war.
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die Selinuntier auf die Obedlerrlichkeit über Minoa Anspruch
machten odel' die Lakedaimonier dieser Stadt Rache übten, und
dass scbliessIich SeliilUB die Punier herbeirief, welche Minoa er­
oberten und zerstörten. In der Uebersicht über den Bestand und
Ursprung der hellenischen Städte Siciliens bei Thuk. VI 2-5
kommt Minoa nicht vor, ebenso wenig in der Geschichte der 0&1'­

tbagiscben Eroberung 409-405 und der Kriege des älteren Dio­
nIsios: erstere beweist, dass es als autonome Stadtgemeinde nicht
mehr existirt hat; Hannibal eroberte nach einander alle Hellenen­
städte der südwestlichen Küstenlinie: Selinus, Akragas, Gela, Kama­
rina; nur von Minoa ist keine Rede. Seine Mark gehörte nun­
mehr zu Akragas: im Frieden von 383 wird Selinus und die
westlicbe Hälfte des Gebietes von Akragas bis zum Halykoll den
Puniern zuedl:annt (Diod. XV 17); 80 hatten schon 405 die Se­
linuntier und Akragantiner an einander gegrenzt (Diod. XIV 114).
Durch den Frieden von 383 wnrde Minoa, das entweder als ab­
h!i.ngiger Ort sich forterhalten hatte oder wieder aufgebaut ward,
Grenzplatz der carthagischen Provinz und erhielt so neue Be­
deutung; es lag eine Besatzung da.selbst., von deren Befehlshaber
Dion 357 wohlwollend aufgenommen wurde (Diod. XVI 9. Plut.
Dio 25). Unter seinem alten Namen wird es bei dieser Gelegen­
heit zum letztel'J Mal gel'Jannt; die punische Aufschrift seiner
Münzen lautet Rus Melkart, was die Griechen zuerst in Makara
ummodelten (Heraldeidet' pol 33), dann aber in Herakleia über­
setzten: dies ist der Name der Stadt seit Pyrrhos (Diod. XXII 10,
2), dem ersten punischen (Polyb. I 19, 2) und dem zweiten Scla.­
venkrieg (Diod. XXXVI 4); der Deutlichkeit wegen sagt Polybios
I 25 'H(!UXAEiUt. nMtl!c,u(t. In der Geschichte der Jahre 480-410,
welche Diodor im Zusammenhang überliefer!;, wird der Stadt nicht
gedacht, der Himerakrieg dauerte nur ein paar Monate und spielte
nicht in jener Gegend; ihre Schleifung muss also vorher geschehen
sein. Aufklärung gibt und findet in dieser Beziehung eine auf ver­
schiedene Weise, aber nirgends genügend erklärte Stelle.

Diodor IV 23 dWf}tlivr; I(lttalJl:1/aw; litr; l:~1' ~tl(liAlal! xai l:~lJ

( , '''D ) J ), ß'" ',trr I , ' j')xa.a im1 J.:J(!vxa XWf!all anoll.a W;' EiX'C/aEi nOll.tl' LLf!aXII./ilall. iaxv ()

aVl:ijr; ft'J~oldlJ7jr; 01, KaQX1JcfovtO! IJ>:Tov~a(t!'rlir; /J.p.a xat IJ>QfJ1J:Tl1vn;r;,
I(~ 7707:8 1lAliol! ZaX1:a(tau KaQm001JOr; agJlfA'fjuJ.t .(;)11 WO!I,lxWI!

Wjl' ~YEiIWIJIa11, IJiQ(J:relx!lWl:6r; En' a(n~l' IlliYlfAatr; oVlId/ISa! xai xura
X!1(ÜOr; EAQIJTSr; xu:tEaxa1/mv vermengt das Herakleia, welches Dorieus
zu grunden beabsichtigte, mit dem späteren Namen von Minoa;
verführt wurde er dazu theils durch diese Homonymie theils durch
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die Identität der beiderseitigen Colonisten. Zur Gründung der
Stadt am Eryx war es aber gar nicht gekommen, Her. V 45 E~

, • \:: ~'( < A ')"?~"" 'f .., "fl/lJ napE71ip'fJ",li ,U,/OEV 0 L/W(J!liV<; f71i {,o UE eaT(tA'lJ EnO!EE, lilAS (1;V

.~lf 'Ef!vxllfrJv Xf.Oi}rtlJ r.al. aw~· l((1;r6lJ1ß ovd" llv aV.OI; 1:8 Hab ~ lJ1;l,1a­
'I:t~ OUicpfhfi}1j; V 46 671i8t 1:8 fA71iixrnrrf) navn aroA\u BI; t'TJ1J ~tY.8Al'lJV,

if.n~:tavQv w"xn 6lJaw:t~v.81;. Was also Diodor von dem Schicksal
Herakleias erzählt, bezieht sich auf Minoa. Dass diese Stadt,
deren Bevölkerung jetzt durch die Lakedaimonier des Euryleon
verstärkt wurde und einen Rückhalt au dem Führerstaat von Alt­
hellas hatte oder zu haben schien, schnell aufblühte, ist glaublich i
Eifersucht und Furcht mag die Phoiniker von Motye und die Elymer,
auf del:en Land die neuen Einwohner es ursprünglich abgesehen
hatten, beseelt und der Streit mit den Selinnntiern diese znm Bund
mit ihnen und den Carthagern geflihrt haben, welohe gerne die
Gelegenheit zu einer Einmischung ergriffen. So erklärt sich auch
die bis jetzt unbegreifliche Thatsache, dass 480 Selinus in Waffen­
bund mitCarthago steht (Diod. Xl 20) und Gisgon der Sohn Ha·
milcars, als er wegen der Niederlage desselben ~ei Himera ver­
bannt wurde, seinen Aufenthalt in Selinus nahm (Diod. XII 82).

Die vielen grossen Vortheile, welche Sparta aus Bioilien bezog,
beziehen sich also in erster Linie auf die Geschenke, Stiftungen
und Dienste, durch welche Minoa die neue Mutterstadt zu ver­
pflichten suchte; dass es Ursache hatte, dies zu thun, erhellt aus
der Lage, in welcher sich die Stadt alten und nenen Feinden gegen­
über befand. Der Ausdruck bft71iOpta erlaubt, anaser Minoa auch
an untergeordnete Plätze zu denken; vielleicht aber ist Selinus mit
gemeint, das durch den Bund mit Carthago in ein Abhängigkeits­
verhältniss gerathen War und sicher eine, jetzt zum Theil wohl
verjagte und nach Hülfe aussehende .hellenisch gesinnte Partei

seinen Bürgern zählte. In diesem Fall dürfen wir als unter-
hellenische Kiistenplätze Minoa, Azones (Diod. XXII 10,

Holm II 488), Thermal, Hypsa, Belinus und Mazara ansehen.
den glücklichen Ausgang des Krieges kltllJ dann das Gebiet

geschleiften Minoa an den nächsten Nachbar, den beden­
der unter Galon stehenden Tyrannen, an seinen Freund

von Akragas.
Während des Kriegs (dum haec agl1ntur, Just. XIX 1, 10)

die Botschaft des Dareios nach Cal'thago, wolche die Abschaffung
versollielleller Missbräuche und Zuzug gegen Hellas Aus

>~"'''V'.lV" VII 1 wissen wh', dass der Gl'osskönig nach der Mara­
th,onschlactlt Boten von Stadt zu Stadt. schickte mit der Auffor-
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derung, Soldaten, Kriegssohiffe, Pferde, Getreide und Lastfahrzeuge
zum Krieg gegen die Hellenen bereit zu stellen. An Carthago
wird dieser Befehl wegen der Entfernung, vielleicht auch wegen
des nur mittelbaren Abhängigkeitsverhältnisses zuletzt, etwa. 489
gelangt sein; die Vorbereitungen des Dareios zum bellenisohen
Kriege nahmen naoh Herodot volle drei Jahre in Anspruoh.

Aus der Beschäftigung und Bedrängniss, welohe der punisohe
Krieg Gelon brachte, erklärt sich der SOllst schwer begreifliche
Umstand, dass Anaxilas von Rhegion Zankle in seine Gewalt bringen
konnte. Diese Stadt war von Hippokrates (rog. 498-491) unter­
worfen uud dem Regiment des Skythes unterstellt worden (Her.
VII 154. VI 23); die Samier, welche um 493 sie verrätherisoh
an sich brachten, beliess er daselhst und setzte den Skythes ab
(Her. VI 28). AusseI' Zankle standen auoh Kallipolis, Naxos, Leon­
tinoi und viele Barbarenstädte nnter dem Tyrannen von Gela (VII
154) und sein Nachfolger Gelon hat diese grosse Macht nicht nur
behauptet, sondern durch Schöpfung einer Kriegsflotte und nelle
Erwerbungen vergrössertj schon darum ist es nicht glaublich, dass
Anaxilas, wie Helbig, Neue Jahrbb. 1862 p. 740 annimmt, den
Aufstand in Gela nach Hippokrates Tod, welcher mit der Erhebung
Gelons endigte, zur Erwerbung Zankles benutzt habe; er würde
den Erwerb bald wieder verloren haben. Ganz übersehen ist dabei,
dass die Messeuier aus der Peloponnesos eine Hauptrolle dabei ge­
spielt haben, welche nicht 491 sondern frühestens Ende 490 ein­
gewandert sind, und Zanlde erst in Folge einer Belagerung von
ihnen und Änaxilas gewonnen wurde; ein Then der 369 in die
alte Heimath zurückgewanderten Messenier ist von dort gekommen
(Diod. XV 66. Paus. IV 26). Die Angabe bei Thuk. VI 5, dass
nicht lange nach der Ansiedlung der Samiel' Anaxilas diese ver­
jagte, die Stadt mit zusammengelaufenen Schaaren bevölkerte und
ihr nach der Heimath seiner Ahnen den Namen Messelle gab, ist
keineswegs mit den Nachrichten unvereinbar, welche nicht, nur den
Kern dieser neuen Ansiedler Messenier nennen, sondern von ihnen
auch den neuen Namen ableiten; Strabon, dessen geschichtliche
Mittheilungen über Sicilien und Unteritalien aus guten Quellen,
einem Antiochos, TimaioB u. a. geflossen sind, sagt VI 2, 3 xdIJf.lu
, 'M ' - 2 TT I 17' v IeIJn 8IJrJrjl'tuJV r:WV IiV J..Lt;'}..on:O~·V1j(JIf!, 7/,(J.Q WV roVV0l-tU f.l8.1j',').(J.~li.

Durch jene ist die Benennuug mindestens veranlasst worden und
Anaxilas hat sie aus Pietät gegen seine Ahnen aooeptirt: wenn er
bloss letzteres als Beweggrund angab, so erklärt sich das daraus,
dass er es mit dem mächtigen Führerstaat in Althellas nicht ver-
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derben wollte. Die Messeniet kamen von einem unglücklichen
Aufstand gegen diesen. Zwischen dem zweiten und dem letzteil
(465-456 geführten) messenischen Krieg kennt Strabon VIII 4,10
einen dritten: Im:/. .of! Tvp.alol' Ö rJeiru{Joc; l1lfjq~li n6Afifwc;, 1{JlTOP
.1" ~ I - t '" I Q < 1111' IUE xa~ urapmv avar1Jva~ q;aaLv, liV f{J Xarlifl.v.f1Joav O~ .lYiSt1U1JlILOL.

Dieser spielte 490: nach Platon leg. UI 692 d und 698 e wurde
Sparta am Hülfezug nach Marathon durch den messenisohen Auf­
stand verhindert. Von Anaxilas eingeladen kamen. die Messenier
nach Sicilien und besiegten die Samier zu Lande, Anaxilas zur See;
dann wurde Zankle eingeschlossen und erobert, Pau8an. IV 23 1•

Der punische Krieg dauerte 488 und wohl noch länger fort:
Theron, welcher einen wesentlichen Antheil an dem Ausgang des­
selben hatte, kam 488 ZUl' Regierung von Akragas (Diod. XI 53).
Er siegte in einer Schlacht über die Carthager; die Sikelioten,
welche eich voreilig zur Plünderung des feindlichen Lagers wandten
nnd dort VOll den Iberen überfallen wurden, rettete. er dadurch,
dass er das Lager umgehen und auf der hinteren Seite anzünden
lie8s. Jetzt flohen die Feinde ihren Schiffen zu, wurden aber zum
grössten Thei! niedergemacht. Diesen von Polyainos I 28 er­
zählten Vorgang pflegt man in das J. 480 zu verlegen, wo er
aber eingestandener Massen (Holm I 415) nicht untergebracht
werden kann. Um 486 mag der Krieg geendigt haben, kurz vor
dem Unternehmen, welclles Gelon zum Herrn von Syrakus maohte.
Naoh der Vertreibung der Punier war es ohne Zweifel auch um
die Herrschaft des Anaxilas über Messene geschehen. Die Samier,
welche 490/89 von ihm aus der Stadt vertrieben wOl'den waren
(Thuk. VI 5), wurden nach Pausan. IV 23 vou den Messeniern
dort belassen; sie sind wohl nach dem punischen Krieg von Gelon
zurückgeführt worden und haben sich mit den Mes8enie1'n in den
Besitz der Stadt getheilt. Dort wohnte, wie aus Her. VII 164 zu
sohlies8en ist 2, 481/0 Kadmos, der mit den Samiern um 493 ein-

1 Pausanias kennt den dritten messenischen Krieg Strabons nioht,
desswegen verlegt er die Einnahme von Zankle an das Ende des zweiten.
Wer auf diesen Irrthum hin die ganze Naohrioht verwirft, müsste con­
sequenter Weise auch die Existenz des Anaxilas leugnen oder zwei
Allaxilas annehmen. Aus derselben Ullbekanntsohaft mit dem Aufstand
von 490 erklärt es sieh, das~ Diodor XV 66 die Einnahme an das Ende
des letzten mes8enischen Krieges setzt.

2 Er gibt zwar nur an, dass Kadmos mit den Samiern in Zankle
eingewandert war; da er aber Näheres über denselben mittheilen will,
so würde ohne Zweifel, wenn Kadmos zur Zeit einen andern Wohnsitz
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gewandert, mit ihnen also auch verjagt worden war; ihm würde
Gelon nicht Schiffe und die bedeutende Geldsumme, mit
welcher er ihn 480 zur Beobachtung des Peraerkriegs nach Delphoi
sandte, um dem Grosskänig im seines ein Gesc}lenk
damit zu machen, anvertraut haben, wenn sich Hab und Gut und
Familie desselben in einer nicht bloss von ihm unabhängigen son­
dern seinem Feind Anaxilas unterthänigen Stadt befunden hätten.
Gelou wird im Winter 481/0 Herr von ganz Sicilien genannt
(Her. vn 137. 163); mag sein dass im äussersten Westen einzelne
Städte wie Selinus, Motye, sich unabhängig erhielten; aber
Messene war rings von seinem Gebiet umgeben und dem Anaxilas
stand die Flotte Gelons im Wege. Man begreift es, wie dieser
zu Anfang 480 alles aufbot, um die Punier zur Zurückführung
des verjagten Tyrannen von Himera zu bewegen; dass dieser sein
Schwiegersohn war, reicht kaum znr Erklärung der Thatsache hin,
dass Anaxilas die eigenen Kinder den Pnniern als Geisel gab.
,Dies setzt ein mächtigeres Interesse vorans als welches die
Person uud die weit entfernte vorherige Herrschaft des Terillos
einflössen konnte. Nach dem Sieg von Himera wird' er die be­
kannte Grossmoth Gelons angerufen und bewährt gefunden haben;
dafür dass er auch mit Rhegion in Abhängigkeit trat, ist ihm
wohl der Wiederbesitz von Messene bewilligt worden, in welohem
wir ihn 476 bei seinem Tode finden (Diod. XI 48). Das soheint
die grosse Wohlthat Gelons gegen Anaxilas zu sein, an welche
467 Hieron die Söhne desselben erinnerte (Diod. XI 56), und es
erklärt sich daraus auch sein feindseliges Aufh'eten gegen die TYI" '
rhener, welche 480 seine und der Punier Verbündete gewesen
waren, Strab. VII, 5 .()l! ia:fidlV iJ:ruiudxuIli m'l~ TVfJ!?1Jllo'lr; )Cara.­
crxEvacra.; 1Iavm;a[J/-wlf. Dieses findet nur in der Zeit nach der Bi­
merasohlacM Platz, denn die ganze Zeit bis dahin war er mit Ge­
Ion, dem Feind der Pnnif<r, in gespanntem Verhältniss gewesen.

Von 480 bis 410 haben die Carthager sich in 8icilien nicht
eingemischt; in der vorhergegangenen Zeit lässt sich vor 492 und
nach 486 keine Herrschaft derselben auf der Insel annehmen.

gehabt hätte, das angegeben sein. Aus dem Ausdruok Zayx},,1/v rrjll ~~

MEI1I11j1ll/1I p.E-m{Jrt}.oiJl1(w TO 81JOftl'1 hat Holm I 412 mit Unrecht ge­
schlossen, dass die Samier, mit welchen er 493 die Messeniel' gekommen
glaubt, den neuen Namen aufgebraoht haben: durch den Artikel wird
p.Em{JrfWUrffJ:p der zeitlichen Beziehung auf p.ua lftn:otXl/rfE ent­
rüokt und nur mit der Gegenwart in Vergleich gesetzt.
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Vertrag I, Urkunde I: 406/340.
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Wer den el'steu römisch-punischen Vertrag mit Polybios in
245 d. St. setzt., der muss, was auch die Anhänger dieser Da­
tirung thun, den von 406 d. St. für den zweiten halten und auf
ihn die zweite Urkunde des Polybios beziehen, muss also, da in
dieser gerade so wie in jenem.Oarthago über Libyen, Sardinieu
und einen Theil Sicilierls, Rom über den grössten Theil VOll La­
tium, insbesondere über die Küstenstädte Laurentum 1, Ardea, An­
tinm, Oiroeii und Terracina gebietet, annehmen, dass die Ausdeh­
nung der Macht beider Staaten entweder c. 160 Jahre lang sich
gleich geblieben oder dass sie im Stadj. 406 genan zu dem Um­
fang VOll 245 zurückgekehrt sei; b~ides an sich schon gegen alle
Wahrscheinlichkeit, überdies in Betreff Sardiniens und Siciliens
durch die oben gegebene Auseinandersetzung widerlegt, in Bezug
auf Latium aber mit allem, was wir über die mit der Ausdehnung
dieses Namens vor sich gegangenen Veränderungen wissen, schwer
vereinbar. Latium im späteren, weiteren Sinn reichte an der Küste
bis Sinuessa zwischen Lids und Vult.nrnus, Strab. V 2, 1 3, 4. 6
ItExf!1 ~voiI]01l(;; Plin. hist. III 5, 56 = Solin. 2, 19 ad Lil'im;
Servo zu Aen. I 6 ad Volturnum; P~in. III 0, 59 oppidum Sinu­
essa ultimum in adiecto Latio; das eigentliche der alten Zeit en­
digte zwischen Circeii und Terracina, Strab. V 2, 1 1l(f6TE(fOV fll!X(ft

10V K~lCtdQV flQVOV; Plin. UI 5, 56 Latium antiquom a Tiberi
Gerceios, ultra Oerceios Volsci Osci Ansones. Die zwei ersten Ur­
~llnden des Polybios zeigen die Ausbrei:ullg des Nam!:lns im ersteu
Fortschreiten begriffen, zur Küste von Altlatinm ist eine, die nächste
der allmählioh einverleibten Städte (Terracina, Fundi, Formiae1 Min­

nnd Sinuessa) hinzugekommen; an dieser Grenze blieb sie aber
nicht 160 Jahre lang stehen, wenn auch aus der zu diesen

nden passenden Bestimmung des Servius Aen. I 6 Latium du­
est, unum a Tiberi usqlle Fundos 2, aHud iude usque ad Vol-

rnum hervorgeht, dass sie geraume Zeit dort verweilt ha,t. Im

1 Das Fehlen von ;Laurentum in der zweiten Urkullde (pol. IIT
16) hat Nissen wegen Liv. VII 23 auf ein Versehen der Abschreiber

efuhrt und dafür spricht auch die Erklärnng des Polybios:
t EiUtli al mjJ.~l!." al lH (l t {X {) lJ (1a I. 1l (t (! ft. a&}.anav Aart1l1j11.

2 Diese Stadt ausgeschlossen: weil sie mit FOl'miae zusammen
das beschränkte römische Bürgerrecht erhielt, Liv. VIII 14;

nturna.e und Sinuessa wurden 459/294 zu Colonien erhoben, Vell. 114.

Rhein. MUB. r. Phllol. N. F.XXXVlI. 15
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Periplus des sog. Skylax hat Latium noch seinen eigentlichen Um­
fang, § 8 TV(!(l'rJvla!; Exovrat Aar;/,1Jol ftl:Xl}t r;ov KI(!xalov "at ..0 ..of)

'&n~vol}()!; fLvijfLtX (bei Circeii, Theophr. hist. pI. V 8, 3) ihm Aa­

..lvrov. Aanvwv rfs Exovral 'GAaot; der jüngste seiner an Alter bis
auf einige Decennien von einander verschiedenen Bestandtheile, der
Griechenland und Makedonien betreffende ist 347 v. Chr. (398 d. St.)
verfasst, vgI. PhiloI. XXXIII 29 ff.

Die Erstreckung des Namens Latium.bis zur Grenze zwischen
Terracina und Fundi passt gellau zu dem Datum, welches die An­
nalen dem ersten VQrtrag geben: Fundi ist 406/340 noch nicht
latinisch, von Terracillll. wissen wir zwar nur, dass es im Stadtj. 348
(396 v. Chr.) erobert (Liv. IV 59) und mit eine;, 357/387 be­
lagerten (Liv. V 16), Besatzung versehen, 425/323 in eine römisohe
Bürgeroolonie umgewandelt worden ist (Liv. VIII 21); es leuchtet
aber ein, dass man nicht 70 und mehr Jahre lang doI't eine Be­
satzung gehalten hat: bald naoh der Zeit der gallischen Oooupation
mag eine Latinercolonie dahin gefülu·t worden sein. Antium, im
Besitze der Volsker schon unter Tarquinius II (Dion. IV 49), wäh­
rend des Latinerkriegs 257/486 fg. (Dion. VI 3; 7) und zur Zeit
des cassischen Vertrags 261/482 (Liv. II 33), erhielt 287/456 eine
latinische Bundescolonie (Li>'. III 1), fiel aber bald wieder zu den
Volskern ab; erst 377/368 unterwarf es sieh (Liv. VI 33) und
hat bei dieser Gelegenheit jedenfalls wieder latinische Colollisten,
wenn anders diese verjagt worden waren, erhalten. Wenn die
Einwohner nach dieser Zeit.. noch Volsker genannt werden, so er­
klärt sieh das aus dem Wohnenbleiiben der volskischen Bevölkerung
neben der latinischen. Gerade in dem Jahr 406, in welches die
Annalen den ersten Vertrag setzen, führten die Antiaten eine 00­
lonie uach SatriculD, welches von den Latinern (waun, ist nicht
bekannt) zerstört worden War (Liv. VII 27); hieraus hat man den
Sohluss gezogen, dass Antium sich jetzt wieder der Unabhängig­
keit erfreute, und Livius hätte demnach ein Rom nichts angehendes
Ereigniss aus der Sondergeschichte Latiums, einen fremden Syn­
chronismus eingelegt. Solche finden sich hie und da in den An­
nalen, aber nicht so geringfügige wie dieser, sondern Vorgänge
von allgemeinem Interesse, welche in der Geschichte angesehener
Nachbarstaaten Epoche machen, und die wenigen dieser Art
durch eHe Stelle, an welcher sie stehen, ausgezeichnet, sie werden
am Schluss einer Jahrbeschreibung hinzugefügt. Die
VOll Batricum steht a. a. O. zwischen der Abhaltung eines
sternium wegen Pest und dem römisch-punischen Vertrage, uod
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Bericht über diesen wird mit et angefügt, ist also wahrscheinlich
auch gleicher Quelle (von welcher unten Zll reden sein wird) ent­
flossen. Wir haben demnach eine Notiz der eigentlich römischen
Geschichte vor uns: eine abhängige Stadt hat mit Genehmigung
Roms Colonisten nach Satricum geführt; dass sie zwei Jahre später
sicb mit Satricum gegen Rom erhebt (L. VII 27,5), ist Empörung.
Livius selbst denkt sich allerdings die <Volsker" von Antium zu
dieser Zeit unabhängig; drum stehen aber auch die Nachrichten
über Antium in der Färbung, welche er ihnen gibt, mit einander
in Widerspruch.

In die Verhältnisse, welche den Annalen zufolge am Anfang
der Republik bestanden, passt der Inhl\.It der ersten Urkunde nach
dem bereits Eingangs Bemerkten nicht. Damals war Antium und
Terracina volskisch, letzteres hiess noch Anxur und in der Ver­
treibung des Königs hatten die Latiner einen vollgültigen Rechts­
grund zu der sofort von ihnen vorgenommenen Lösung des Bundes
mit Rom gefunden. Die Nachdchten der Annalen aus den ersten
Zeiten der Republik bis zum gallischen Brande sind zu einem
grossen Thei!, d. h. so weit sie sioh, wenn auoh nioht auf Urkunden,
doch auf die Stadtohronik des Oberpontifex zurüokführen lassen, ver­
trauenswürdig; die eigentlichen Aktenstüoke waren auf dem unver~

sehrt gebliebenen Capitol verwahrt und von dem geschichtliohen
Material in der Stadt sagt Livius VI 1 nioht litterae omnes inte­
riere sondern pleraeque, was überdies bei ihm sehr oft mit per­
multae gleiohbedeutend ist; Clodius bei Plutareh Numa 1 spricht
nur von dem Untergang der Aufzeichnungen aus Numas Zeit. In
Bezug auf das 16. Jahr der Republik (röm. Stadtaera p. 26) sagt
Livius VIIl 18 zum J. 423 selbst; memoria ex annalibus repetita
iu seoessionibus quondam plehis clavum ab dictatore fixum. Auf
Sage und Erfinduug beruhen, wie heutzutage feststeht, die biogra.­
phischen und einzelne Personen betreffenden Darstellungen, die
Reden und Schilderungen von Pa.rteikämpfen, die Schlachtbeschrei­
bungen, überhaupt alles was auf eigentliohe Geschichtserzählung
abzielt uud eben des\vegeu in den Grussen Auna.len des Pontifex nicht
gestanden haben kann; die auf diese zurückgehenden ku rzen und
abgerissenen Notizen trockener Art über Gründung von Colonien,
Erwerb oder Verlust von Landgebiet und andere Wirkungen von
Kriegen, Staatsakte anderer Al't, die Mittheilungen aus der Amts­
und Cultusgeschichte erweisen sioh durohweg als äoht und ver-

Mit Recht haben daher H. Peter, Nitzsoh u. a. angefangen,
ein Hauptaugenmerk auf die Aussouderung soloher Notizen bei
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Liviull zu richten, und dabei keinen Untersohied zwisohen der
republikanischen Zeit vor nnd der nach dem Br!tllde gemacht. Im
vorliegenden Falle aber darf auch eine nrkundliohe Meldung her­
angezogen werden, welche in Betreff der ersten Decennien des
Freistaats den Annalen zur Bestätigung und .damit der polybischen
Datirnng zur Widerlegung dient..

Dionysios ant. V 61 gibt ein Verzeichniss von 80 später zum
Thei! verschollenen, das derzeitige Latium bildenden Gemeinden,
welche· sich seiner Angabe zufolge 256/487 gegen Rom verbündet
hatten; die Vermuthung Niebuhrs, dass dasselbe der in Ciceros
Jugendzeit noch vorhandenen Urkunde des 261/482 von Sp. Cassius
mit sämmtlichen Latinerstädten (cum Latinis omnibus), deren in
alter Zeit eben dreissig waren (Sohwegler 1I 297), abgeschlossenen
Vertrages entlehnt sei, hat Schwegler II 323 zu hoher Wahrschein­
lichkeit gebracht 1. VOll den fünf latinischen Küstenstädten, welche

1 Ein so hohes Alter wird dem Verzeichniss gegenwärtig aus
dem Grund abgesprochen, weil die alphabetische Anordnung desselben
den Buchstaben G zwischen Fund L, also schon an der Stelle zeigt,
welche er, wie Mommsen Gesch. I 350 mit Verweisung auf Unterit.
Dial. p. 33 behauptet, sicher erst nach der Zeit der zwölf Tafeln und
schwerlich vor dem fünften Jahrhundert der Stadt bekommen hat.
Von Zahl und Ordnung des römisohen Alphabets ist uns jedoch weiter
Diohts überliefert, als dass es 21 Buohstaben hatte (Cic. nato deor. Ir
37, 93) und X die letzte Stelle einnahm (QuintiI. I 4, 9); von dem
modernen Alphabet fehlte also W Y Z, und der Vooal U wurde durch
dasselbe Zeichen ausgedrückt wie der Consonant V. Dass Z früher ein­
mal in Gebrauoh war, schliesst Mommsen aus dem Vorkommen dessel­
ben in den SalierJiedern, erkennt aber an, dass es zur Zeit der zwölf
Tafeln wenigstens nicht mehr in Uebung war; dass es zwischen Fund
H habe, ist bloss eine Vermuthung, welohe sich auf die
Voraussetzung gründet, dass das alte römisohe Alphabet einem grieohi.
sohen nachgebildet und ebenso geordnet gewesen sei. Aber
Mommsen hat' selbst gezeigt, dass es zugleich etruskiscben Einfluss
erfahren hat und zwar in der Ordnung: die
chisehe Stellung des X ist, wie er zeigt, etruskisch. Ueherdies lässt er
das Z vor B03 versohwinden \md wagt auch nicht zu behaupten, dass
es 261 noch existirt habe, also kann in dieser Zeit bereits das G die
später übliche Stelle gehabt haben. Die Behauptung, dass in den zwölf
Tafeln C die Bedeutung von G gehabt, beruht lediglich auf der Ansicht,
dass pano dort statt paKo stehe (ni cum co paoit, Festus p. 363. Gell.
:xx 1, 15; ni cum eo pacunt 'ferentian. p. 2253 P.); keine von beiden
Formen kommt sonst vor und jene Meinung rührt von Terentianus
her, welcher einerseits zugestand, dass C, nicht G in dem Wort ge­
sprochen wurde, audrerseits aber nicht daran dachte, dass ausaer pepigi
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der erste römisch-punische Vertrag kennt, enthält es bloss drei,
Laurentum, Ardea, Circeii i dagegen Antium und Terracina fehlen.
Dadurch wird die anualistische Ueberlieferung vollkommen bestätigt,
sowohl insofern sie für jene Zeit diese zwei Städte den Volskern
zuweist, als in Bezug auf ihre Datirung des ersten punischen
Vertrages.

Mit dieser stehen niodoros und Orosius keineswegs allein.
Orosius benutzt für die römisöhe Geschichte dieser Zeiteu keine
andere Quelle als Livius i diesen aber hat er, wie Nissen anIßrll:ennt,
richtig verstanden. Livius VII 27 nennt den Vertrag des J. 406
nicht den ersten; aber aus seinem Bericht geht unsres Erachtens
in zwingender Weise hervor, dass er der erste war oder wenigstens
von den damaligen Römern, die das doch selbst wissen oder von
den Puniern erfahren haben konnten, dafür gehalten wurde. Wie
eich die Annalen über einen erneuten Vertrag ausdrUcken, ersieht
man aus Liv. IX 43 cum Carthaginiensibns foedus tertio renovatum;
epit. 13 cum Carthaginiensibus quarto foedus renovatum; von diesem
dagegen heisst es VII 27: cum Carthaginiensibus legatis foedus iotum,
eum amicitiam ao sooietatem petentes venissent. Wenn die Gesand­
ten um die Freundschaft Roms erst naohsuchten, so hat bis 406
ein Freundsohaftsverhältniss zwischen beiden Staaten nicht bestan­
den; hieraus folgt, dass die erste Urkunde des Polybios nicht vor
diesem Jahre abgefasst ist, denn deren erster Artikel lautet bd
mlrJo8 f/J~lJav 8lJ'f!.t 'Pwpawu; xal Ka(lX1Joovloll;. Livius stimmt also
mit Diodoros überein, wenn dieser den Vertrag von 406 für den
ältesten erklärt, eine Uebereinstimmnng von grosser Wichtigkeit,
weil beide, wie bekannt, ans grundverschiedenen Annalen schöpfen;
sie führt auf die Vermuthung, dass beiden die Urquelle zu Grunde
liegt, aus welcher in letzter Linie die allen Annalen gemein-

paciscor und pax vorhanden ist: paciscor verhält sich zu paco
expergiscor zu expergo. Die Verhältnisse, welche das Verzeich­
voraussetzt, lassen sich in späterer Zeit nicht nachweisen. Mommsen
es in 370, muss aber zugestehen, dass damals Signia, welches darin
latinisch war und umgekehrt das in der Liste aufgeführte Setia

erst 372 wieder wurde. Aus diesen und anderen weniger erheblichen
:#r'ün(len verwirft Clason Ir 209 das Datum Mommsens; das, welohes er

aufstellt, 414 - 416, ist nicht besser: auoh gegen dieses spricht
Fehlen VOll' 8ignia, dazu die Nennung von Tuseulum, welches 373
volle römisohe erhielt. und daher jetzt, weil Rom nicht

den 30 Orten der Liete steht, gleiohfalls dort fehlen müsste.
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samen guten Nachrichten geflossen sind, d. i. die Stadtchronik des
Pontifex. Dass dieser die Angabe des Livius über den ersten Ver­
trag wenigstens mitteba.r entlehnt ist, haben selbst Anhänger der
polyhischen Datirung, wie Wende, aus dem chronistisch notizen­
haften Oharakter der Stellen erschlossen und es spricht dafür unsres
Erachtensauch die schon erwähnte Verbindung der Nachricht, mit
zwei Notizen gleichen Oharaltters, von welchen die eine, die über
das Lectisternium, ihre Abstammung auch durch den Inhalt verräth i
die VCI'muthung Wende's, die Angabe der Ohronik möge von ihren
Benutzern entstellt worden sein, entbehrt jedes Anhalts. Dass wir
aber die Nachricht eines Augen- und Ohrenzev:;en vor uns haben,
welcher damals, als er sie niederschrieb, nur diesen einzigen Ver­
trag kannte, 'dafür bürgt noch ein anderer Umstand: eben der,
dass das Wort primum bei Livius fehlt. Nur fünf Jahre später,
so hätte er wissen können, dass es von zweien der erste war.

Vertrag I1, Urkunde 11: 411/885.

Da der nächste aus den Annalen bekannte Vertrag, der von
448, bei Livius, unserm einzigen Zeugen, als der dritte und dem
entsprechend der auf ihn folgende als der vierte bezeichnet wird,
so muss zwischen 406 und 448 ein anderer abgesohlossen worden
sein, welchen Livius übergangen hat. Mit Recht haben Schäfer
und Nissen die von Mommsen im Voraus verworfene Vermuthung
wieder aufgenommen, dass die 411 erschienene Gesandtschaft aus
Oarthago, welche nach Livius VII 38 zu dem grossen Sieg über die
Samniten gratulirte und einen 25 Pfund schweren goldnen Kranz
Überreich te , diesen Vertrag vereinbart hat, Der gegen Livins,
wenn er das übergangen hätte, erhobene Vorwurf der Inconsequenz
wiegt nicht schwer: der Quellenwechsel, welchen er oft vornimmt,
hat noch mehr und grössere Verschiedenheiten in seine Erzählung
gebracht und es folgt aus der vorliegenden, dass er VII 38 eine
andere Quelle benutzt hat als IX 43 und epit, 13. Diese Aufstel­
lungen werden dUI'ch den Inhalt der zweiten Urkunde des Poly­
bios (III 24) bestätigt: Oarthagos und Roms Macht hat in ihr
genau denselben Umfang wie in der ersten: jenes beherrscht
Libyen. Sardinien und halb Sicilien, dieses den grössten Theil von
Latium, Daraus folgt (weil Rom, wenn neue Bundesgenossen und
Unterthlmen hinzugekommen wären, diesen denselben Schutz ge­
währen und dieselben Verpflichtungen auferlegen .musste wie den
alten), dass die Urkunde vor 416 abgefasst ist: denn in ('Hesem
Jahre wurde ganz Altlatium abhängig, }<'undi Formiae und die
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Campaner erhielten das beschränkte Bürgerreoht; von da an aber
bis 448 wurde die römisohe Herrschaft noch viel weiter, bis
naoh Calabrien ausgedehnt. Der Vertrag gilt anch TV(JtwJI Kat

'[wxalwil cf~fA.lp: TyroB wurde aber von Alexander im Hekatom­
baion 01. 112, 1 (Arr. Ir 24) = Juli 332 v. Ohr., Stadtj. 415 'erohert
und eingeäschert, erhielt dann als makedonisohe Flottenstation eine
Besatzung (Droysen Alex. 1, 296) und erst unter den Seleuoiden,
wie Asohbach erinnert, wurde ihm die Autonomie wieder zugestan­
den (Strab. XVI 2, 23).

Polybios hat von der Spraohe der zweiten Urkunde, welohe
dem Gesagten zufolge nur fÜllf Jahre jünger ist als die erste,
nichts gesagt; es ist daher ungewiss, ob er das llOhe Alter, welohes
er der Sprache der ersten beilegt, auf diese beschränkt wissen
will. Diese rur die ältere von heiden zu halten konnte ihn sohon
der Inhalt veranlassen: die zweite fügt neue Besohränkungen der
römisohen Fahrten naoh Westen und andere Versohärfungen hinzu.
Ist ihm die Spraohe derselben nicht so alt erschienen, so mag das
Vorhandensein einiger Schwierigkeiten in der ersten diese Meinung
hervorgerufen 11abeuj jedenfalls aber geht aus seinem Sohweigen
über das Jahr derselben hervor, dass er über das nähere Zeit­
verhältniss zwischen heiden sich keine bestimmte Meinung ge­
bildet hat.

Aus den Ersohwerungen, welohe der zweite Vertrag den
Römern auferlegt, ist mit Unreoht auf Zunahme der punischen oder
Abnahme der römischen Macht geschlossen worden: heide sind
sich, wie die Angabe ihres Herrschaftsurufanges anzeigt, im Wesent­
lichen gleich gebliehen. Es handelt sioh hei allen Bestimmungen
um die Thätigkeit der Vertragsgenossen zur See und an den
Küsten, also auf Gebieten, wo das seeherrsohe1'lde Ca~thago ebenso
diotatorisch auftreten 1 konnte wie wir das von zur See über­
mäohtigen Staaten in neueren Zeiten erlebt haben. Aus dem von
Sohäfer und Nissen hervorgehobenen Zwecke, den punischen Handel
in Campanien zu sichern, lässt sich die Ernenerung des Vertrages
mit seinen Verschärfungen nioht erklären, zumal Oampanien erst
nach 411 abhängig geworden und im Vertrage nioht erwähnt ist;
IlS soheint vielmehr, dass Carthago mit dem ersten Vertrage schlimme
Erfahrungen gemacht, einzelne Bestimmungen theils zu lax theils
zu lästig gefunden hatte und nnn bestimmter gefasste und schärfer

1 Darum wird auf Sicilien, wo die carthsgische Herrschaft eine
binnenländische Grenze hatte, der Römer dem Punier gleichgestellt.
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einschneidende vorlegte, welche die zur See ohnmächtigen Römer
sich gefallen lassen mussten, wenn anders sie ihre Küsten gesichert
und wenigstens den Handel in Carthago selbst und auf Sicilien
sich erhalten wissen wollten; die bittere Pille wurde versüsst
durch schöne Worte und eine werthvolle Gabe. Das Verbot, über
das Schöne Vorgebirge hinaus nach Westen zu fabren, hatte den'
Zweck, die Römer (und Latiner, wie immer zu ergänzen) von der
Ausbeutung des hispanisohen Silberlandes auszusohliesaen; es konnte
umgangen werden und ist wahrscheinlich umgangen worden durch
Benutzung des nördlichen Seewegs längs der hispanischen Küste:
wie an der ligurischen und gallischen so besltss auch an jener
Massilia Colonien und Handelsniederlassungen, deren Benutzung
den Römern und ihren Bundesgenossen in Folge des alten Bünd­
nisses zwischen Rom und Massilia offen stand; Ardea, seinerzeit
eine reiche Handelsstadt (Schwegler I 792), wird sogar im Verein
mit Zakynthos als Mutterstadt von Saguntum bezeichnet (Liv. XXI 7)
und die Corsaren von Antium wagten sich wenige Jahre nachher,
zur Zeit Alexauders d. Gr. und des Demetrios Poliorketes auch in
die hellenischen Gewässer (Strab. V 2, 5). Jetzt fügte man dem­
gemäss als Grenze der römischen Westfahrt noch Tarseiou in Ost·
spanien und Mastia (vgl. zu Vertl'. IlI) hinzu. Die staatliche Garantie
der Zahlung für die in Sardinien und Libyen gemachten Geschäfte
mag sich theils als schwiedg ,theils als nachtheilig herausgestellt
haben; trotz der Aufzeichnungen, welche Herolde und Amtsschreiber
gemacht hatten, konnten Streitigkeiten über den Termin der Zah­
lung, die Höhe der Schuld, Identität des römischen Gläubigers
oder des punischen Schuldners entstehen, in anderen Fällen dieser
zahlungsunfähig oder nicht erreichbar sein. Darum wurde jetzt der
l'ömiscbe Händler a.tlsser SiciBen nur noch in Carthago zugelassen,
da handelte er auf eigne Gefahr und die Hauptstadt zog jetzt
einen Theil der Vortheile, welche früher den Bundesgenossen zu­
gefallen waren:

Ein Artikel der Urkunde, Pol. III 24, 11 ~v ~a(}rJo1Jt Ka~ At{Jvll
ft1JOsl~ 'PwtuJ.lwv flip:' tfl1IO(}fiVEa3w tt~1:f:i 1IoÄw K1:t.{b;w Ei p'TJ SW!; .oi!
l:cpMuJ, ÄaßE'iv ~ nAo'iov tnwK8vaa(X,t, entllält einen Textfehler j man
nimmt den Ausfall Worte vor 8i fl~ an: fl1JrJf. 'Xa:Jo(}flt{6a8m
ergänzt Schweighäuser, nibil emunto Perottus. Ein Fehler liegt
aber nicht blass iu der Unvereinbarkeit des Nebensatzes mit dem
Hauptsatz, sondern auch in 'X1:t{EnrJ und jener wird gehoben, wenn
die Verbesserung dieses Wortes gefunden ist. Libyen und Sar­
dinien waren carthagisches Eigenthum, von diesem einen Thei!
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vermittelst einer Stadtgründung wegzunehmen wäre ein Akt offener
Feindseligkeit gewesen, welchen die Hauptbestimmung des Vertrags:
fJJt/..iajl Et},(J,t von vorne herein ausschloss. Verbote einer Gebiets­
erwerbung kommen nur in Bezug auf Länder 1 vor, welche keinem
der beidenVertragsgenossen gehören: in den westlichen Ländern,
deren commercielle Ausbeutung oder zukünftige Erwerbung Car­
thago sich vorbehalten hat, verbietet unser Vertrag den Römern
eine Stadt zu gründen (§ 4); der erste (0.22,11) und der zweite
Vertrag (c. 24, 5) untersagt den Puniern eine von ihnen über­
fallene und geplünderte Stadt im unabhängigen Latium zu behal­
ten; wenn sie dem ersten zl1folge EV 1fi Am;/'vll. (0. 22, 13, vgI.
24, 16) keinen .festen Platz anlegen dürfen, so ist zunäohst das
unmittelbar vorher und naohher in Rede stehende freie Latium
gemeint, kann aber auch das ablJängigemitverstanden werden:
denn dieses nimmt nur mittelbar am Yeltrage Theil, die epL'A/'a
bezieht sich zunächst auf die zwei regierenden Städte. Darum
kann der erste Vertrag (c. 22, 11) das Verbot, die abhängigen
Latiner zu schädigen, ausdrücklich aussprechen; dass es dem
eigentlichen Freunde gegenüber sioh von selbst versteht, geht aus
dem Fehlen des Römernamens an dieser Stelle hervor. An unserer
Stelle ist überhaupt nicht von Handlungen der Staaten als solcher,
zu welchen die Gründungen gehören, die Rede: bei solchen ist
'PWfwioL, Ka!!X7/öfmoL das Subject des Satzes; hier dagegen f-t'fJ&l~

'PWftalwv, d. i. kein römischer Seefahrer. Jenes Kn~lrw ist ein
dittographischer Fehler: ein Abschreiber hatte die Worte des § 4
f11JOE Eft7l0!!cVEaiTat f-t1Jo6 no/,LjI KT/~BLV (vgI. § 2 ft~TE A7JI~caiTat f-t~T8

nOAlv KTI{;ELv) im Gedächtniss, als er an die Fortsetzung von f-t~T'

lf-tno~cvl1(JiTw ftt]TE nOAtV kam; das ächte Wort braucht daher gra­
phisch nicht sehr nahe zu liegen: wir vermuthen ctalrw 2.

Vertrag III, Urkunde fehlt: 448/303.

Der dritte Vertrag wurde 448 geschlossen:, Liv. IX 43; Poly­
\lios kennt ihn nicht, seine nächste Urkunde bezieht sich auf

1 Wann und wie hmge Carthago in der Zeit vor Hamilcar BarClt
einen Theil der spanischen Küsten besessen hat, ist allS Avienus zu
ermitteln.

2 Der aus dem Fehlen des Verbots einer sardinischen Stadtgrün­
dung in der ersten Urkunde gezogene Schluss, dass zur Aufnahme
desselben in die zweite die römische Colonisation von 368 Anlass
gegeben habe, scheitert an, der Ausdehnung des Verbots auf Libyen,
wo doch sicher keine römische Colonie gegründet worden war. Uebri­
gens wird auch die Colonisation im fernen Westen erst von dem
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Pyrrhos. Auf diesen Vertrag wird seit Mommsen Gesch. 1419 eine
Mittheilnng des Servius zu Aen. IV 628 bezogen: in foedere cau­
tum fuit ut lleqne Romani ad litora Carthaginiensium accederent 1

mtque Carthaginiensea ad !itora Romallorum .•. in foederibus san­
citum arat, ut Corsica media esset inter Romanos et Carthagii:tienses;
seit Nissen erblickt man neben anderem (vgl. zu Vertr. IV) hierin
eine Rettung der von Polybios an der Hand der Urkunden be­
strittenen Behauptung des Philinos (Pol. III 26), die Landung der
Römer auf Sicilien 490/264 sei ein Vertragsbruch gewesen. Poly­
bios III 25 schickt der Mittheilung, welche er aus dem Pyrrhos­
vedrage macht, eine Bemerkung über den Inhalt des von ihm
nicht ausgeschriebenen TheiIes voraus; EV a~ rd jl.6V 1J.ÄÄa 1:f}(}ovOt

navra xard reh; {m;a(}xov(J(J.t;, 0fW').Orlat;, , :Tq}oOXlitrat lf6 rOV7;OU; Ta
{mOrSr(Jafcjl.l,va. Der erste dieser zW'ei Sätze wird gedeutet: sie
halten die früher vereinbarten Bestimmungen aufrecht, d. i. sie
erklären, dass es im Uebrigen bei den früher getroffenen Bestim­
mungen sein Bewenden haben solle; somit hätte diese Urkunde
die Bedeutung eines blossen Additionalvertrages, welcher den Ver­
trag von 448 ratificirt, ohne seinen Wortlaut zu wiederholen, und
einen auf den Pyrrhoskrieg bezüglichen Zusatz macht. Diesen Sinn
könnten die Worte wohl haben; sie können aber auch besagen,
dass die Urkunde in ihrem ersten, nicht ausgeschriebenen Theile
die Bestimmungen des vorausgegangenen Vertrags sämmtlich, sei
es im Wortlaut oder bloss dem Sinne nach, wiederholt, und diese
Auffassung bat das Näherrecbt: denn bei der andern muss 1:Yj(}ofJOt

uneigentlich, im Sinne von 1:f}(}liiv xsÄe{;ovot genommen werden.
Polybios aber erklärt selbst die Urkunde ftir einen voll- und
selbstständigen, frühere Abmachnngen aufhebenden oder wenigstens
entbehrlich maohenden Vertrag. Ein Additionalvertrag heisst Ent­
oVI'8ijxa~, einen solchen enthielt die sechste, nach dem Söldnerkdeg
gefertigte Urkunde, von welcher er c. 27, 7 sagt EntoVv:t~xa~

1n:ot~(Jal'ro .owvrac; 2. Dagegen die andern enthielten vollständige

zweiten Vertrag untersagt: offenbar um einer solchen vorzubeugen,
nicht weil sie schon e'inmal stattgefunden hatte.

t Dass dies nicht bIOBS inter\'eniren heisst, wie Nissen annimmt,
liegt auf der Hand; gerade die Landungen von Privaten spielen in den
Verträgen eine Hauptrolle.

2 Erst später, nachdem durch die gonaue Bezeichnung, die er
jeder Urkunde bei ihrer Einführung gegeben hat, der Deutlichkeit
Genüge ist, durfte er auch dieser die Benennung ovvO·ijy.rlL geben
(c. 28, 1), die im weiteren Sinne auch ihr zukommt: (jlw.'fijxf<t, Vertrag
ist das Genus, ~m(jlJvlfijxat Zusatzvertrag die Species.
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Verträge; demgemäsl'l nennt er den der ersten, zweiten, vierten
Urkunde (JlJP:TijnCt.t (l. 22, 4. 24, 1. 21, 1) womit die Bezeichnung
OfWÄQr~(jsu; c. 27,9 fÜr die sechste und QfU/A,oytat 1 c. 29, 2; 3
für die vierte gleichbedeutend ist; den Titel eines vollständigen
Vel·trltll's gibt er aber !tuch der angeblich einen Zusatzvertrag dar­
stellenden dritten, c. 25, 4 lWWt;VT:at ovv&1na\; xant 'n]v rr~eQov

Ot&fJaotv, Endlich wenn 475/278 die 448/303 vereinbarten Vor­
schriften nicht förmlich wiederholt, sondern nur in Bausch und
Bogen als noch gültig anerkannt worden wären, so würdeJl die
zwei von Servius angegebenen Bestimmungen auch naoh 475/278
noch zu Reoht bestanden haben; es wird sich aber zeigen, dasB
die Punier gegen beide gehandelt und die Römer darin keinen
Vertragsbruoh gefunden haben.

Die Bestimmungen dea in der dritten Urkunde entbaltenen
vierten Vertrages lauteten also, von der Pyrrhosolausel abgesehen,
gerade so wie die des zweiten und hierauB darf man schliessen,
dass der dritte, von Polybios nicht gekannte die gleichen Vor­
schriften gegeben hat. Das heisst: die eigentlichen Bestimmungen,
die VOl'schriften über Rechte und Pflichten der Vertragsgenossen
waren identisch; dass auch die Zahl und Namen der Theilhaber
die gleichen gewesen seien, ist mit Ta p.sp (J,ÄAa TrJQQ'iJ(Jt xa.et .~
,frn:lJ.l!xrn)(Jar; Öp.oAoyta\; nicht vielmehr eben wegen der sach·
lichen Identität die Ursache der Abfassung eines neuen Vertrags
in einer Verschiedenheit der jetzigen Theilnehmerschaft zu suchen.
Von 411 bis 448 war die Zahl der Bundesgenossen Roms unge­
mein angewachsen, unter ihnen befanden sich viele Seestädte: der
alte Vertrag aber lautete nur auf einen Theil der Gemeinden
Latiums. Vermuthlich hat Cal·thago so lange die neuen Verbünde­
ten Roms an den Vortheilen desselben theilllebmen lassen, bis mit
dem Wortlaut der alten Urkunde Missbrauch getdeben wurde und
ein oder der andere italische Seefahrer den über die Fahrt nach
Westen oder den Handel in Libyen und Sardinien verhängten Bann
brach unter Berufung darauf, dass der Text bloss Latiner nannte.
Da die Zahl der römischen Bundesgenossen nach dem Vertrage
Doch mehr anwachsen konnte, wie es auch der Fall gewesen ist,
so wird man den Namen ~er Latinerstädte weggelassen und an ihre

I Hierau~ geht dass der Plural 'Car:; U7T('(!?XOVf1('(r:; O,tlo},oylar;
hloss auf den nach der Ansicht des Polybios letztvorhergegangenenVer­
trag bezogen zu werden brallcht; dies ist auch nothwendig: denn del'
frühere, d, i. der erste lautet in vielen Bestimmungen anders als
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Stelle nur den allgemeinen Ausdruck Bundesgenossen gesetzt haben:
ein Vorgang dazu war schon in den früheren Verträgen betreffs
der von Rom abhängigen Binnenstädte gegeben, diese waren dort
nicht namentlich aufgefÜhrt. Ein Verzeichniss der Bundesgenossen
wurde wohl den Carthagern eingehändigt und angeordnet, dass es
durch M:ittheilung der Aenderungen stets evident gehalten werden
sollte. Bei einer so allgemein gehaltenen Angabe der Vertrags­
genossen römischer Seits begreift es sich, warum Polybios dem
Unterschied, welcher in Bezug auf sie zwischen der dritten Urkunde
und den früheren bestand, so wenig Aufmerksamkeit geschenkt
hat; aus der wörtlichen Uebereinstimmung der einzelnen Bestim­
mungen aber, welche über die Rechte und Pflichten zwischen dem
zweiten und dritten Vertrag vorlagen, erklären wir den auffallen­
den Umstand, da,ss in dem Archiv, das später sämmtliche römisch­
punische Verträge aufbewahrte, der dritte keine Aufnahme gefunden
hatte: weil er bloss in der Bezeichnung der Mittheilhaber sich von
dem zweiten unterschied, liess man ihn unbeachtet.

Die Angaben des Servius über die alten Verträge sind apo­
hyph: sie treten ohne Quelleneitat auf und mit keinem der vier
vor dem ersten punischen Kriege abgeschlossenen, auf deren einen
flie sich ihrem Inhalte nach bezieben mÜssten, stehen sie in Ueberein­
stimmung. Keiner enthält die Bestimmung, dass die Punier nicht
an den römischen, die Römer nicht an den punischen Küsten landen
dürfen: auch die gegen Rom strengeren erlauben den Handel in
Carthago und im punischen Sicilien ; den Puniern ist friedliche
Landung in Latium von vornherein verstattet, wegen ihrer mari­
timen Uebermacht wird diese Erlaubniss nicht ausdrÜcklich gegeben,
sie ist aber in einzelnen Bestimmungen vorausgesetzt, z. B.· in der
ersten Urkunde c. 22,11. 13; in der zweiten c.24, 6. 9. 24, 13.
Auch unter der Annahme, dass Servius Kriegsschiffe oder truppen­
fÜhrende Fahrzeuge verstehe, lässt sich seine Behauptung nicht
halten: nicht bloss weil die vier Verträge (Identität der Bestim­
mungen des zweiten mit den im dritten und vierten gegebenen
dem oben Gesagten zufolge vorausgesetzt) nichts dahin Bezügliches
enthalten, sondern weil es sich von selbst verstand, dass solche
Schiffe, wenn sie mit guten Absichten kamen, nur unter Genebmigung
der Landesherren anlandeten, bei feindlichen aber von den Ver­
trägen überhaupt abgesehen wurde. Diese Angabe des Servius
entl1ält eine doppelte Uebt'rtreibung; anstatt eines Theils der
punischen Küsten, welchen die Römer nicht. betreten durften, ist
das Ganze gesetzt und das Verbot der Landung auf beide Par-
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teien ausgedehnt, als hätten' auch die Carthager den römiscben
Küsten fernbleiben müssen. Einen ähnlichen Charakter trägt viel­
leicht auch die andere Behauptung des Scholiasten. Von einem
gegenseitigen Verbot Corsica zu betreten wissen die ächten Ver­
träge nichts; wenn Nissen dem von 448 die angebliche Neutrali­
sirung von Corsica beilegt und die Anlage einer römischen Colonie
daselbst, von welcher Theophrastos h. plant. VB meldet, nicht lange
vor 448 als eine Folge der Siege Roms über die Etrusker 443-446
geschehen lässt, so ist zu erinnern, dass Theophrastos, welcher
gerade um die Zeit des Vertragsabschlusses geschrieben hat, jene
Colonisation den Worten nAEvaal n Q TE .ovc; 'PWflalovc; zufolge um
mindestens einige Decennien VOr dieser Zeit setzt 1. Sind die Römer
durch einen Vertrag von Corsica ausgeschlossen worden, so muss
das 411 oder 406 geschehen sein: die von Nissen gewiss mit Recht
als die nothwendige Voraussetzung einer Gründung auf Corsica
angesehene Ausbreitung der römischen Macht in jener Richtung
hat schon kurz vor dieser Zeit stattgefunden: im J. 407/344 musste
Agylla-Caere die Hälfte seines Gebietes abtreten (Dio Cass. fr. 33),
zwei Jahre darnach Tarquinii um Frieden bitten (Liv. VII 22).
Völlig aus der Luft gegriffen kann die so bestimmt auftretende
Notiz des Servtus nicht sein, sie scheint in einem Artikel des ersten
oder des zweiten Vertrags ihre Grundlage zu haben. In dem ersten
findet sich ein solcher Anhalt nicht; eher vielleicht in dem zweiten.

Zu dem Schönen Vorgebirge, welches schon im ersten Vertl'ag
als Grenze der römischen Seefahrt bezeichnet war, fügt jener zwei
andere Orte, c. 24, 4 7:OV xaAov uK(JwT1J(Jlov, Mam:lar;, Ta(JrYrJlov
fJ-~ A'fJL{E(]:Jat En$KHVa 'Pwf1alovc;, vgl. Polybios selbst § 2 1l(JO(JKHTa.~

Tf nUArf &Y.{!Wl:'fJ(Jlrf! lfIlaada, Ta(J(J~tO/I. Mastia nennt Steph. Byz.

1 Die Schrift 7lE(!t qJuuiJ1J alrtwv, laut I 1, 1 nach der Pflanzen­
'geschichte abgefasst, ist bald 11ach 314/3 v. ChI'. entstanden, s. I 19
,)i11E(11/a'f/ n(!OTE(!OV noUa"l;; rtrollE "at 10 TElww;;ov 1iO'f/ ln'&(!xOVTO;;

',Nt."oaw(JOV (OL 116,3). In der Pßanzengeschichte werden die Archonten
n 318/7 (IV 14, 11) und 311/0 (VI 3, 3), der Zug des Ophellas von
yrene zu Agathokles gegen Carthago 308 (IV 4, 2), die Einnahme von

a durch Demetrius 307 (V 3,4) und, wie es scheint, als zur Zeit
Werk seiner Schiffsbal1kunst,j €VÖEX~(J'f/;; V 8, 1 erwähnt, welche

299 bereits durch einen Dreizehndeckel' überflügelt ist (Plut. Dem.
287 starb Theopbrastos. Wen11 Plinius hist. III 58 die Pflanzen­

hichte· unter Arch. Nikodoros entstehen lässt, so hat er sie mit der
n oben erwähnten Schrift verwechselt, diese aber nur oberflächlich
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die Hauptstadt der Mastianer, welche bei AvienuB (lra mar. 421; 450
Massieni 1 baissen; die urbs Massiena bat dieser v. 452 in der
Gegend des späteren Neucarthago, Müllenhoff dtsch. Alt. I 151.
Tarseion (s. u.) lag ebenfalls.in Hispanien; hieraus erwächst eine
Schwierigkeit, welche Müllenhoff uüd Meltzer I 520 nicht ent­
gangen ist: zwei Punkte einer und derselben Küste zu Grenzen
der Fahrt an die Heraklessäulen zu machen, ist widersinnig: hatte
der römische Schiffer bei dem ersten vertragslllässig Kehrt gemacht,
so kam er ja nicht mehr zu dem andern. Meltzer meint, Maudu.
Ta{!o"llwv (Mastia Tartessiorum) sei das Ursprüngliche gewesen
oder Polybios habe ein Missverständniss begangen. Mastia war
aber eine von den Städten der Mastianer; von einer Oberherr­
schaft der Tartessier übel' diese ist nichts bekannt, auch 'Von
einem Besitz derselben an der Küste des Mastianervolks nichts übel'­
liefert: Avienus Ol'll. mar. 422, welcher den östlichsten Ort der Tar­
tessier nördlich von Oartagena setzt, meint eine Colonie derselben.
An Tartessos ist aber überhaupt nicht zu denken. Dieser durch
die Samiel' und Phokaier bekannt gewordene Name hat sich überall
unverändert el'halten, bis im hannibalischen Krieg die Formen
TUl'detani, Turduli, Tm,ta aufkamen; eine dem hebr. Tarshish
entsprechende Form kommt nicht vor. Tarseion hat schon Stepha­
nos v. Byz. an dieser Stelle p. 604 Ta{!O~LOV nolu; n!!~

.at~ '1:I!!aXlEl(U~ (Jr~A(U~. IIoA{;ßtO~ r{!htl.i; dass die Stadt bei den
Heraklessäulen konnte el' aus Polybios nicht errathen. Sie
exiatirte noch im H. Jahrh. n. Oh., ZUl' Zeit del' Grammatiker welchen
er das Weitere verdankt: .0 Mhtxop EGEL TtJ,{!01Jlnr; 1) Ta{!(J"luJrrr6,
'Viiv 08 xcm~ '1:0 SrttXWetOV Taf!01JipOl 'Airovrat. Aus der ionischen
Endung darf mau schlieasen, dass sie eine Oolonie von Massilia
gewesen ist, Ta(Jo~tov (Ett1LQ{!tOP) vielleicht nach dem iberischen
Volk benannt, welches bei Polybios III 33, 9 0Ef!ointt heisst.

1 Theopompos, ein iles zweiten Vertrags, nennt das
Land Massia, p. 436; MatJTlI:t1JOt schreiben Hekataios und Polyb.
III 83 i die Form Mastia ist nicht mehr nachweisbar, Stephanos
ihr keinen eigenen Artikel, nur unter MMTlavol, p. 436 bemerkt er,
dass der NamfJ ano Mal1r(ut; nOAEwt; komme, was auf einem Rück·
schluss aus dem Ethnikon beruhen kann. [Die herkömmliche Annahme,
dass es an der hispanischen Küste eine Stadt Mastia gegeben
beruht lediglioh auf der Deutung, welche man der
gibt. Das hispanische Mastia war vielmehr ein Land, Mastiani
Bewohner desselbtm.J
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Die drei Grenzpu~kte setzen drei Routen voraus: das Schöne
Vorgebirge begrenzte die libysche Küstenfahrt, Tarseion die ibe­
rische; für Mastia in der Mitte bleibt die Fahrt nach einer Insel
westwärts Italiens, also da Siomen und Sardinien hier nioht in
Betracht kommen, die naoh Oorsiolt. Ob die Etrusker OOl'sica beim
Einzug der Gallier in Oberitalien noch besessen haben, ist nicht
bekannt; jedenfalls waren sie von da an nicht mehr im Stande es
zu behaupten. Dionyaios richtet drei Jahre später eine Unter­
nehmung gegen Oorsica und AgylJa.; nachdem diese einst das Meer
beherrschende Stadt 401/344 die Hälfte ihres Festlandbesitzes an
Rom hatte abtreten müssen, kam den Römern die nächste Anwart­
schaft auf den Besitz der Insel zu, welche geographisch, wie Nissen
bemerkt, zu dem nur 12 Meilen entfernten Etrurien gehört und,
weil Elba mittewegs liegt, von Rom aus über Etrurien weit
bequemer und leiohter, ja bei der Scheu der alten Seefahrer vor
dem offenen Meere unter Umständen noch viel schneller zu er­
reichen war als Sardinien. Wahrscheinlich jetzt, zwischen 406/840
und 411/335 haben sie die Oolonie dahin geführt, mindestens einige
Jahrzehnte vor dem Ende des vierten Jahrhunderts v. Ohr., wie
p.197 aus Theopbrastos geschlossen wurde; wie die sardinische so
ist auch diese corsische Stadtgründung bald untergegangen und
wohl beide auf dieselbe Weise, durch das Einschreiten der Oartha­
ger; ein Machtspruch der Stadt, welche die westlichen Gewässer
des Mittelmeers beherrschte, wird genügt haben, die Römer zum
Abzug zu veranlassen. Oorsica ist, 490/264 punisches Gebiet: einen
Vertrag mit Rom haben sie durch die Besetzung nicht übertreten
(s. zu Vertr. IV); wohl aber dürften sie durch ein Uehereinkommen
dafür gesorgt haben, dass Rom fürderhin die Hand VOn der Insel
liess. Nur konnten sie bei der Nähe der Römer und ihrer Bundes­
genossen und bei dem sicher anzunehmenden Fortbestehen eines
Verkehrs zwischen Oorsica, Elba und Italien jene nicht vollständig
l.Iullschliessen: sie warden ihnen die Betretung des nächsten Hafen­
platzes zugestanden haben, über welchen hinaus nach beiden Seiten
nicht gefahren werden durfte. Elba gegenüber, da wo im Mittelalter
die Genuesen Bastia, die jetzt noch bedeutendste Stadt der Insel,
gegründet haben, nennt Ptolemaioll geog!'. III 2, 5 zwischen Mariana
und Clunium die 1l61t~ Mavr:tvwv: vielleicht ist dafür Mutnlvw'V
(McwrZlflJt von Maarta wie z. B. ~1Jiillot von ~1Jrtu) zu lesen oder
eine einheimische, beiden Formen zu Grunde liegende Stammform
Maostia anzunehmen.

Trifft diese Vermuthung das Richtige, so ist 'in der Nach-
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richt des Servius über Corsioa die Wahrheit in derselben Weise
und zu demselben Zwecke entstellt wie in seiner andern: das Verbot,
welches in Wirklichkeit hloss den Römern galt, ist auch auf die Pu­
nier ausgedehnt worden, zunächst um dem Nationalstolz der späteren
Geschlechter, welcher sich gegen die Anerkennnng einer so de­
müthigenden Wahrheit sträubte und Angesichts der jetzigen Ueber­
legenheit Roms zur See sie nioht begreifen wollte, eine Genug­
thuung zu geben; wohl aber auch aus Grüuden praktischer Natur:
um die Punier des Vertragsbruohes bezichtigen zn können. Eine
Hauptquelle der Scholiasten Virgils war das Geschichtswerk des
Mannes, welcher durch sein Ceterum censeo den Untergang Car­
thagos herbeigeführt hat. Dieser Refrain und der Gesandtschafts­
bericht Catos haben das schwerlich allein zu Stande gebracht: das
römisc]le Vollr musste auch durcb Gründe völkerreohtlicher Art
überzeugt werden. Zu den vielen alten Gescbichtschreibern, welche
sich, wo ihr persönliches oder nationales Interesse in Frage kam,
die Objectivität nicht zu wahren wussten, ist Cato unbedenklich
zu zählen: dnrch die Betreibung des Anklagegeschäfts von dem
Alter an, in welchem es noch für anständig galt, bis in das letzte
Jahr seines langen Lebens an systematische Aufhetznng und ein­
seitige Darstellung gewöhnt, hat er in einer Sache, die er fort­
während als Staatsmann behandelte, als Gescbichtscllreiber schwer­
lich einen anderen Ton angeschlagen; wer, wie er, sein Geschiohts­
werk durch Einlegung vonAnklagereden, die er selbst gegen Mit­
bürger gehalten, zum Tendenzorgan herabwürdigte, der machte
sich dem Erbfeind der Nation gegenüber sicher noch weniger ein
Gewissen daraus, von der Wahrheit abzuweichen. Währ.end der
römische Senat den Puniern bis zum J. 490/264 nur einen ein­
zigen Vertragsbruch vorzuhalten wusste, behauptet Cato (orig. IV
bei Gellins X 1 und Nonius p. 100, vgl. Mommsen Chronol. p. 275),
dass der Angriff Hannibals auf Saguntum bereits der sechste Fall
dieser Art gewesen sei. Dahin hat er jedenfalls die Besitznahme von
Corsica und vielleicht das Einlaufen Mago!! mit 130 Schiffen in
Ostia 475/279 gerechnet.

Vertrag IV, Urkunde IIl: 475/278.

Polybius III 25 gibt nur den zweiten Theildes Vertrags im
Wortlaut (p. 194); geschlossen wurde er wahrS'cheinlich im Winter
279/8 v. Chr., vielleicht gegen Ende desselben (p. 161). Von der
oben bestrittenen Ansicht, dass die Urkunde nur einen Zusatz­
vertrag enthalten habe, ausgehend erklärt Nissen, der Hauptpunkt
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desselben sei von Philinos bei Polyb. m 26 unstreitig riohtig mit
liefEt <Pwp,alov~ p,f:1I ardxsufhn :St)l.liAla~ drulo7jl;, Ka(fX7jrJ()lfiov~ rJ' >Ir:a')Ja~

angegeben, und findet denselben in den urkundlichen Worten fva

l~fj {J01J:TslP aAA~Aol~ Sv ijj 'tcl)V nOÄ.EfwvpS/'(tW XW'lCf (Pol. III 25, 3)
wieder; das Folgende gebe nur Erläuterungen dieses Hauptpara­

graphen. Dieser Erklärung können wir, so grossen Beifall sie auoh
gefunden hat. schon ~us spraohliohen Gründen nioht beitreten.
Die Bestimmungen oder Paragl'aphen eines Vertrags sind Vor­
schriften, welcbe zwei Parteien einander auferlegen und einzuhalten
versprechen; desswegen werdeu sie in die befehlende Form einge­

kleidet und theil!! in Hauptsätzen mit dem Imperativ (oder Indi­
cativus futuri), theils in abhängigen mit dem Infinitiv eingeführt,

nicht aber in einen Nebensatz mit flla versteckt, der bloss die bei
einer Handlung verfolgte Absicht, nioht die Kundgabe einer Willens­
meinung an die zu ihrer Ausführung ausersehene Person anzeigt.
Dies liegt in der Natur der Sacbe und wird durch die vorhandenen
Vertragstexte, insbesondere auoh durch alle von Polybios mUge­

theilten, bestätigt, Urkunde I IJei Pol. ur 22, 4: ~nl TOtUrJ8 rpt'UaJl
Ii!vat j 5 I!~ n},s'iv <PWftaiov~; 6 f!~ ~;8Utw; 7 anor€!sX$rw(1WI

u. s. w. Urk. II c. 24, 3 rptlluv Elf1al j 4 A'lJI'6(J:J"al; BXb:WOW' u. s. w.
Urk. IH c. 25,4: napliXE-rwo(;(1f; 5 {J0TJ[}liirwuav u. s. w. IV c. 27, 2
lX1.W\Jli'iV KaPX"1d()lIlov~; 3 nUf}8XIiIIl u. s. w.; 29, 3 xv(!lct~ lilf1at.
V c. 27, 8 ~KXW(lli'ilf, nqoo8perxsi". VI c. 9 fLq Q!a{Jab'Hv. VgL
Pol. III 29, 4. 5. 10. VII 9, 4-17 und die p. 157 angeführten
Stellen des Thukydides. Dem entspreohend liegt in dem Artikel f(J.JI

UV/lflUXlcw nouiwrm 7TP(JI; TIt'W!ov Srrpa1llOlI, 7Touiu:Twoa'f af1rpi.6QOI,
lva l5B u. s. w. die Vel'trl1gsbestimmung, der <Paragraph' in den
VOr lIla stehenden Worten und der :Fina1nebensatz fügt nur den
Zweck, welchen die Paoiscenten bei der Vereinbarung dieser Bestim­
mung verfolgten, hinzu; für den Vertrag als solohen ist derselbe gar
nicht nöthig und MUe daher auch unbeschadet der Ausführung des­
seihen weggelassen werden können. Die von Wende gegebene Ueber­
satzung: (so sollen ihn beide (unter dem Vorbehalt) absohliessen,

es gestattet sei' entspräche einem wozc (PoL VII 9, 12) odel'

\JTlf. (PoL VII 9, 5. 13) j l"u t~fl heisst weiter nichts als: damit
verstattet sei.

Entschuldigt wird die Verkennung des Richtigen dadurcb,
die bei Po]ybios vorliegende Uebersetzung dieses Artikels
zw.eideutigen, den wa.hren Sa.chverhalt verdunkelnden Aus­
enthält, welcher die Ausleger irre gefahrt hat. Der Satz

fJt'/lftaxtall nouii,lJ:at 7T(!b~ Ilvl!l!l!1' sYrp(tnrolf sollte dem in dieser
Rbeln. MUll. f. Philol. N. F. XXXVU. 14
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Verbindung herrschenden Sprachgebrauch zufolge allerdings die Be­
deutung haben, welche ihm beigelegt wird: Cwenn sie (die Römer
oder die Carthager) einen Bundellvertrag mit Pyrrhos verlaut­
baren i aber der Urtext hat sicher diesen Sinn nicht gehabt. Das
ganze von Polybioll ausgeschriebene Stück der Urkunde enthält
anerkannter Massen die Bestimmungen eines gegen Pyrrhos ge­
richteten Uebereinlwmmens; man erwartet also von Akten nicht
der Freundschaft gegen diesen sondern des Gegentheils zu lesen.
Denkbar wäre, dass Rom und Carthago einander verpflichtet
hätten, nur gemeinsam, nicht einseitig mit Pyrrhos Frieden zu
schUessen, und so ist unsere Stelle auch aufgefasst worden; aber
dies ist wegen der Bedeutung von (J'lJfLfll/'Xlav unmöglich. Wenn
irgend eine Abmachung mit Pyrrhos ins Auge gefasst wäre, würde
ein Bündniss weder die einzige noch die wahrscheinlichste und
nächstliegende Form derselben gewesen sein, auf welche man sich
einrichtete: dies gilt vielmehr von einem Waffenstillstand oder
einem Friedensschluss; und da einer von (liesen Akten auch eineID
Büudniss vorausgegangen seil1 so würde mwvot1' allein alles
hier Denkbare ausgedrückt haben. Auch daran ist nicht zu denken,
dass der Urtext ein Substantiv dieses Sinnes enthalten und Poly­
bios oder sein römischer Berather es unrichtig übersetzt habe.
Erstens haben wirklich wenige Monate nach Abschluss diesel'
Vereinbarung die Römer einseitig und doch ohne Vertragsbruoll
mit Pyrrhos Waffenstillstand geschlossen und waren daher nicht
berechtigt, den Carthagern gegen ihn in Bicilien zu helfen. Zwei­
tens i~t nicht abzusehen, warum die Absicht gegenseitiger Unter­
stützung bloss für einen Nebenzweck, auf einem Umweg herein­
gebracht wäre: hegt,e man sie, so war zu ihrer Ausführung ent­
weder eine besondere Stipulation nöthig: diese musste aber direkt,
positiv und auf alle Fälle anwendbar sein; oder man hielt eine
solche wegen des Freundschaftsverhältnisses fÜr unnötbig: dann fiel
sie auch für jenen besonderen Fall weg. Doch Polybios spricht ja
von dem Fall eines Waffenhündnisses: dieses sollten, wie angenom­
men wird, Rom und Cartbago nur vereint mit Pyrrhos schliessen ;
warum? damit heide Städte einander im Gebiete des angegriffenen
TheiIes helfen konuten! Gegen diesen Gedanken gilt nicht nur der
eben erhobene Einwand, dass die Absicht gegenseitiger Hülfe;
wenn von ihr überhaupt die .Rede sein sollte, unbedingt und all­
gemein hätte stipulirt werden müssen, sondern auch, und das vor
allem, die Undenkbarbit der ganzen Annahme. Gegen wen hätte
denn Rom oder Carthago noch Hülfe bedurft, wenn Pyrrhos mit
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beiden nicht bloss WaffenstilJstand geschlossen hätte. Denken wir I

Rom, welches schon die Hülfe MagoB mit seinen 180 Schiffen im
Krieg mit Pyrrhos abgelehnt hatte, mit Cartbago und nun auch
mit Pyrrhos im Bunde, die drei im Westen dominirenden Kriegs­
mächte mit einander vereinigt kpnnten ja die ganze Welt (dama­
ligen Begriffes) in die Schranken fordern: hätten die Sikelioten,
Tarentiner, Samniten, Etrusker oder wer immer es gewagt, mit
einem in solcher Welse verstärkten Rom oder Carthago anznbinden?

Nicht mit, sondern gegen Pyrrhos heisst 7ltJ0l; IIveeo}J in dem
Satze l&p (JlJflJuzx,lap 7louiivra~7lpOl; IIvppo,' errpU7lroJ!. Die Bedeu­
tung der Feindseligkeit kann 7le0'- bekanntlich auch an sich allein,
ohne Verbindung mit einem sie anzeigenden Worte haben, vgl.
Plat. Protag. 845c mvm 7l(Iil; tOP IItuu'KOV 8'lp1Jmt, Lysias XII 47
nQQ!; rovI"(W{; Toauvm 'Alyw; es llat sie ganz gewöhnlich im Titel
von Processreden (d1Jfloa:Jbovt; AOY0l; 7l(!Ol; Ati7l-dl!'fjv) und litera­
rischen Streitschriften. Schon Homer sagt 7l(!Ol; outpoJ!(J", der Gott,­
beit zum Trotz (D. 17, 97) und, unserer Stelle am ähnlichsten,
Aischylos Choeph. 459 SV" OE rEJ!oii 7l(IOl;·EX:Jf!uVf,. Wenn avJLP(J"x'ÜI.V

1lQOr; llP(J" 7lOt.fiZaf)a, sonst eine andere Bedeutung hat, so ist theils
zu bedenken, dass uns hier eine Uebersetzung vorliegt, eine Stil­
form in welcher dem Genius der Sprache und dem herrschenden
Gebrauch leicht zu nahe getreten werden kann, theils dass die
Uebersetzung nicht von Polybios selbst sondern einem römischen
Freunde desseIhen herl'ührt (Müllenho:ff, d. Alt. I 155). Der Vertrag
bestimmt: wenu Rom (oder Oarthago) ein Biindniss gegen Pyrrhos
abschliesst, sollen die Punier (bezw. Römer) es mitabschliessen,
damit sie das Recht bekommen im Gebiete des angegriffenen Staates
einander zu helfen. Vorausgesetzt wird also ein Bündniss mit einem
dritten, schwächeren Staate, abgeschlossen etwa von Rom mit
einem unteritalischen wie z. B. Tarent oder von Carthago mit
einem sicilischen wie Syrakus oder Messana. Wurde dieses ein-
.. , olme Beiziehung des andern Vertragsgenossen geschlossen,

ar dieser zur Hülfe nicht berechtigt: das Erscheinen seiner
i''''''''_'~h~ auf dem Boden eines ihm nioht verbündeten Staates wäre

Feindseligkeit, ein Vergehen gegen das Völkerrecht gewesen.
Wie Servius so citirt auch Philinos Vertragsbestimmnngen,

nicht existirt haben. Eine Landung in (Italien' den Puniern
verbieten, hatte Rom damals weder das Recht noch die Macht!:

1 Die Fahrt naoh Südhispanien, Westlibyell und Corllica verbot
iitlalrtba'lito, weil esdaa Eigenthumsrecht !lll dies(l Länder sich vorllehlelt,
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vom Besitze Italiens konnte es erst seit 484/270 reden, nachdem
482/272 mit Tarent die Samniten, Lucaner, Bruttier und zwei
Jahre darnach die Campaner in Rhegion die Waffen gestreckt
hatten; ebenso konnte Carthago nur die Betretung Wcstsiciliens
verbieten, hat l\ber auch dieses nicht gethan. Mago musste mit seiner
Flotte Ostia verlassen, nicht weil sein Anlanden ein Vertragsbruch
war, sondern weil, laut der Erklärung des Senates, die Römer
gegen Pyrrhos l{eine Hiilfe bedurften. Ueberhaupt wissen wir ja
bestimmt, was zu Anfang des erst,en punischen Krieges beide Staaten
einander vorgeworfen haben. Beide waren, wie Zonaras VIII 8 =
Dio Cassius fr. 43, 1 angiebt, zum Krieg entschlossen, weil die
Umstände ihn nöthig machten, und uur weil zu eiuem solchen
Vorgehen Reohtsgründe nöthig sind, suchten und fanden sie solche:
Rom erkannte einen Vertragsbruch da,rin, dass die Pnnier Tarent
zu Hülfe gekommen waren, Carl,hago in dem Bündniss, welches
die Römer mit Hieron geschlossen .hll,Uen. Beides wal'en, wie
Zonaras sagt, nur Scheingründe, Vorwände «(JY.~l/JEU;). Die pnnische
lnotte hatte nur gegen die von Pyrrhos zurückgelassene Besatzung,
Dicht gegen die Römer, gefochten: Milon übergab, wie Zonaras VIII 7
erklärt, die Burg, weil er dem zweifacllen U:rieg, gegen die Römer
zu Land und gegen die Punier zur See, nicht gewachsen war I,

und mit einem Thei! der Tarentiner, welcher, um dem Zwang
Milons zu entgehen, in ein Castell auf dem plat,ten Lande gezogen
war, hatten d.ie Römer schon Frieden geschlossen; auch hatte der
Rath in Carthago der Beschwerdegesandtschaft die feierliche Ver·
sicherung ertheilt, dass die Unternehmung eigenmächtig von den
Befehlshabern ausgeführt worden sei, und Rom sich damit zufrieden
gegeben (Oros. IV 5). Andrerseits war aucl1 das Bündniss Roms
mit Hieron' gegen die in Rhegion belagerten Campaner insofern
kein Vertragsbruch, als thatsächlich damals der Krieg zwischen
Carthago und Syrakus bereits erloschen WB,r: im nächsten Jalll'e
kam der punische Admiral zu Hieron nnd gratulirte diesem Zll

dem grossen Sieg über die Mamertiner, welchem Hieron die Er~

nennung zum König verdankte (Diod. xxn 13).

das es spät,er auch zur Geltung gebracht hat; mit den Bewohnern
dieser Länder stand es zum Thei! im Bündniss, auf der Süd· und Süd·
ostküste batte es bereits Besitzungen.

1 Die Behauptung, dass es zwischen den Römern und Puniel'll
zum Kampfe gekommen sei (01'os, IV 8), ist, wie Droysen Epig. 1, 182
erinnert, kaum glaublich; sie gehört zu den Erfindungen, welche darauf
herechnet waren, Carthago ins Unrecht zu setzen.
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Daraus, dass die Römer und die Punier nicht mehr und nicht
-bessere Beschwerden gegeneinauder zu einer Zeit, wo sie derselben
dringend bedurften, nufzufinden gewusst haben, geht mit Sicherheit
hervor, dass die Angaben des Servius und PhiJinos über das
Landungsverbot und die des ersteren über Corsica Erdichtungen
sind. Was dagegen die wil'klich vorgebl'achten Beschwerden betrifft,
so müssen diese doch einen Schein des Rechts, wenigstens den
Buchstaben des Gesetzes für sich gehabt haben, die römische
zumal, welche VOll den Carthagern nicht als unbegründet zurück­
gewiesen wurde, Für diese konnte der oben erörterte Artikel gel­
tend gemaoht werden, dass keiner von beiden Theilen allein mit
einem dn.ten 'Staate ein Bündniss gegen Pyrrhos schliessen dürfe.
PYl'rhos war zwar schon todt, als Tal"ent die Hülfe der Punier
anrief, aber seine Söhne hatten die Besatzung von Tarent nicht
zurückgezogen nnd lagen mit Rom noch im Kriege; .gegen die
Rechtsnachfolger des Königsschlollsen also die Punier einseitig ein
Bündniss mit Tarent, Dies verstiess nicht gegen den Sinn des
Vertrags, aber gegen den Wortlaut des oben besprochenen Artikels:
denn l'va, ~ti dAb/AOt(; {J0t}:Jl/ill, welches den Sinn und Zweck des­
selben anzeigt, gehört nicht zu den Vorschriften der Urkunde} es
bildet nur eine Art authentischer Exegese. Mit dem Strategen der
Sikelioten aber führten die Pnnier zwar nicht mehr Krieg, sie hatten
diesen aber auch noch nicht formell durch Friedensschluss geendigt:
eben wegen des punischen Krieges war Hieron zum Feldherrn
gewählt worden, Justin. XXIII 4 post profeetionem a Sieilia Pyrrhi
magistratus Hiero creatur, emus tanta moderatio fuit, ut consen­
tiente omnium civitatium favore dux adversus Oarthaginienses
primnm , mox rex crearetur; auch war jene Gratulation des
Admirals nur erheuchelt, um Hierons Wachsamkeit einzuschläfern:
gleich nachher legte el' eine punische Besatzung in die ßtadt der
Von Hieron besiegten Mamertiner nnd erst später, als diese sich
von derselben befreiten} kam es zu einem Bund zwischen Oarthago
und Hieron (Diod. XXII 13). Das Bündniss der Römer aber mit
'wellem verstiess nicht etwa gegen ein Verbot, auf SicilieJ;l zu
jinterveniren, soudern gegen den ersten und Hauptparagraphen

vor 490/264 abgeschlossenen Verträge: die Bestimmung, dass
eundschaft zwischen Rom und Oarthago bestehen solle, wurde

das Bündnis!! des einen Staates mit dem Feind des andern




